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Stadt Detmold 
 
555 Veröffentlichung des Entwurfs des Bebauungs-
 planes 19-23  „Ehemaliges Betonsteinwerk 
 Sander“ 
 
Ortsteil:   Heidenoldendorf 
Plangebiet:  Südlich Bielefelder Straße,  
   östlich Krummer Bergweg 
 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) i.V.m. § 3 (2) Baugesetzbuch 
(BauGB) bekannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadt-
entwicklung der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
14.11.2023 gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen die Änderung des Plangebietes 
und den Entwurf des o. g. Bebauungsplanes mit folgendem 
Wortlaut beschlossen hat (Entwurfsbeschluss und Plange-
bietsänderung): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt  
 

I. die Änderung des mit Aufstellungsbeschluss vom 
02.09.2020 festgelegten Plangebietes für den   

 
 Bebauungsplan  19-23 „Ehemaliges Beton- 
    steinwerk Sander“  
 Ortsteil:  Heidenoldendorf  
 Plangebiet:  Südlich Bielefelder Straße, 
    östlich Krummer Bergweg 
 

II. gem. § 3 (2) BauGB den Entwurf des o. g. Bebau-
ungsplanes und, diesen im Internet zu veröffentli-
chen. 

 
Gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit bekannt 
gemacht, dass der Entwurf des o. g. Bebauungsplanes mit 
Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 
 

02.01.2024 bis einschließlich 02.02.2024 
 
im Internet unter https://www.detmold.de/startseite/leben-in-
detmold/stadtentwicklung/staedtebauliche-planungen/aktu-
elle-beteiligung/ veröffentlicht wird. 
 
Parallel hierzu liegt der Entwurf des o.g. Bebauungsplanes 
mit Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen als zusätzliches Infor-
mationsangebot im selben Zeitraum beim Fachbereich 6, 
Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-Brune-
Haus, Hintergebäude, Rosental 21, 1. Etage, montags bis 
mittwochs von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 
07:00 Uhr bis 17:00 Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:30 
Uhr öffentlich aus. 
 
Neben dem Entwurf des Plans sind folgende Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar: 
 

- Begründung zum Bebauungsplan mit  
Umweltbericht: 
Aussagen zu den Schutzgütern Tiere und Pflan-
zen, biologische Vielfalt, Boden (Bodentypen, Vor-
belastungen und Altablagerungen), Fläche (Flä-
chenverbrauch und -versiegelung), Wasser (Was-
serschutzgebiet, Grundwasser, Oberflächen-ge-
wässer, Hochwasser/Starkregen), Luft und Klima  
 

 
(Klimatope, Lufthygiene), Landschaft (Land-
schaftsschutzgebiet, Landschaftsbild, Biotopver-
bund), Mensch und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt (Gewerbe- und Verkehrs-
lärm sowie Lichtimmissionen in Bezug auf umlie-
gendes Wohnen, Erholung und Freizeit), Kultur und 
Sachgüter (Bau-/ Bodendenkmalschutz) sowie de-
ren Wechselwirkungen; Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verhinderung, Verringerung und Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen; Eingriffs- Aus-
gleichs-Bilanzierung 

- Artenschutzgutachten (Fledermäuse, Vögel, Am-
phibien und Reptilien) inklusive Formulierung von 
vorgezogenen Vermeidungsmaßnahmen (CEF 
Maßnahmen) für Fledermäuse und Vögel 

- Immissionsschutzgutachten zu den Themen Ver-
kehrs- und Gewerbelärm 

- Schalltechnische Machbarkeitsprüfung zum Bau-
vorhaben „Parkhaus“ auf dem ehemaligen Sander-
Gelände  

- Gutachten / gutachterliche Stellungnahmen zur Alt-
lastensituation im Plangebiet: 
 Untersuchungsbericht zur Vorerkundung 

möglicher Umweltgefährdungen durch Altab-
lagerungen 

 Altlastenerkundung auf dem Betriebsgelände 
der Karl-Heinz Sander GmbH und Co. KG in 
Detmold – Heidenoldendorf 

 Gutachten zur Historischen Erkundung des 
Grundstücks Bielefelder Straße 216 in 32756 
Detmold, ehem. Betriebsgelände der Karl-
Heinz Sander GmbH und Co. KG 

 Ehem. Betonwerk Sander in Heidenoldendorf 
– Orientierende Gefährdungsabschätzung 
bzgl. nutzungsbedingter Untergrundverunrei-
nigungen 

 Gefährdungs- und Nutzungseinschätzung für 
die Sander-Fläche der HeidelbergCement AG 
in Detmold, Bielefelder Str. 216 

 Boden-, Bodenluft-, und Grundwasser-unter-
suchungen auf dem Grundstück des ehemali-
gen „Betonwerks Sander“ in Detmold – Ab-
schlussbericht 

 Boden-, Bodenluft-, und Grundwasser-unter-
suchungen auf dem Grundstück des ehemali-
gen „Betonwerks Sander“ in Detmold – Detai-
luntersuchung – Abschlussbericht 

 Sanierung des Standortes des ehemaligen 
Betonwerks Sander, Bielefelder Straße 216, 
32758 Detmold, hier: Sanierungsuntersu-
chung 

 Hydrogeologische Stellungnahmen zur Sa-
nierungsuntersuchung der Stadt Detmold/ 
Kreis Lippe Altlastenfläche 2002-83 

 Betriebsgelände des ehemaligen „Beton-
werks Sander“, Bielefelder Str. 216 in Det-
mold - Sanierungsplan nach § 13 BBodSchG 
und BBodSchV 

- Orientierende Baugrunderkundung / orientierende 
Gründungsberatung - Untersuchung eines Grund-
stücks in Detmold Bielefelder Straße 216 in 32758 
Detmold 

- Verkehrliche Stellungnahme 
- Hydraulischer Nachweis – Regenkanalisation „Wil-

helm-Busch-Straße“ 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 725 
 

 

 
- Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung 

mit den Themen: 
 Abfallwirtschaft,  
 Altlasten und Bodenschutz sowie Grund- und 

Trinkwasserschutz in Zusammenhang mit den 
im Plangebiet vorhandenen Altlasten, 

 Bedeutung von Teilflächen für die Landwirt-
schaft,  

 Boden und Baugrundbeschaffenheit, 
 Bodendenkmalschutz,  
 Immissionsschutz (Verkehrs- und Gewerbe-

lärm, Infraschallimmissionen), 
 Klimaschutz (Flächenverbrauch, Frischluft-

schneise) 
 Landschaftsbezogene Naherholung,  
 Landschaftsbild und Landschaftsschutz, 
 Natur- und Artenschutz (in Bezug auf Eingriffe 

in den vorhandenen Naturraum/ Gehölzbe-
stand, Bilanzierungs-/ Kompensationsnotwen-
digkeit, Hinweise auf potentiell vorkommende 
Arten),  

 Störfallrelevanz von Vorhaben, 
 Waldeigenschaft von Teilflächen, 
 Wasserwirtschaft (Niederschlagsentwässe-

rung auch in Bezug auf die im Plangebiet vor-
handenen Altlasten und auf Starkregen, Was-
serschutzgebiet). 
 

Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planunterlage vor-
genommene Grenzeintragung verbindlich. 
 
Stellungnahmen zu dem im Internet einsehbaren Entwurf 
können während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abge-
geben werden. Sie sollen in elektronischer Form per E-Mail 
an bauleitplanung@detmold.de abgegeben werden. 
 
Bei Bedarf können die Stellungnahmen während der Dauer 
der Veröffentlichungsfrist auch 
 

- -schriftlich an die Stadt Detmold, Fachbereich 
Stadtentwicklung, 32754 Detmold gerichtet werden 
oder  

- zur Niederschrift im Ferdinand-Brune-Haus, Ro-
sental 21, 1. Etage, Hintergebäude, Zimmer 128, 
vorgebracht werden. 

 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 14.11.2023 über die Plangebietsände-
rung und den Entwurf des  
 
Bebauungsplanes  19-23 „Ehemaliges Betonsteinwerk 
   Sander“  
Ortsteil:   Heidenoldendorf  
Plangebiet:  Südlich Bielefelder Straße, östlich 
   Krummer Bergweg 
 
und, diesen im Internet zu veröffentlichen wird hiermit ge-
mäß § 2 (1) i.V.m. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich 
bekannt gemacht. 

 
Detmold, 27.11.2023 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Frank Hilker 
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Bebauungsplan  19-23 „Ehemaliges Betonsteinwerk 

Sander“  
Ortsteil: Heidenoldendorf  
Plangebiet: Südlich Bielefelder Straße, östlich 

Krummer Bergweg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kr.Bl. Lippe 22.12.2023 
 
 
 
556 Veröffentlichung des Entwurfs der Flächennut-
 zungsplanänderung Nr. 25 „Ehemaliges  
 Betonsteinwerk Sander“ 
 
Ortsteil:   Heidenoldendorf 
Änderungsgebiet: Südlich Bielefelder Straße, östlich 
   Krummer Bergweg 
 
Es wird hiermit gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 14.11.2023 gem. § 
41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen den Entwurf der o. g. Flächennutzungsplanänderung 
mit folgendem Wortlaut beschlossen hat (Entwurfsbe-
schluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt gem. § 3 (2) 
BauGB den Entwurf der Flächennutzungsplanänderung 
 
Nr. 25 „Ehemaliges Betonsteinwerk Sander“ 
Ortsteil:   Heidenoldendorf 
Änderungsgebiet: Südlich Bielefelder Straße, östlich 
   Krummer Bergweg 
 
und, diesen im Internet zu veröffentlichen. 
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Gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit bekannt 
gemacht, dass der Entwurf der o. g. Flächennutzungsplan-
änderung mit Begründung und den wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit 
vom 
 

02.01.2024 bis einschließlich 02.02.2024 
 
im Internet unter https://www.detmold.de/startseite/leben-in-
detmold/stadtentwicklung/staedtebauliche-planungen/aktu-
elle-beteiligung/ veröffentlicht wird. 
 
Parallel hierzu liegt der Entwurf der o.g. Flächennutzungs-
planänderung mit Begründung als zusätzliches Informati-
onsangebot im selben Zeitraum beim Fachbereich 6, Stadt-
entwicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-Brune-Haus, 
Hintergebäude, Rosental 21, 1. Etage, montags bis mitt-
wochs von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 07:00 
Uhr bis 17:00 Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
öffentlich aus. 
 
Neben dem Entwurf des Plans sind folgende Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar: 
 
 

- Begründung zur Flächennutzungsplanänderung 
mit Umweltbericht: 
Aussagen zu den Schutzgütern Tiere und Pflan-
zen, biologische Vielfalt, Boden (Bodentypen, Vor-
belastungen und Altablagerungen), Fläche (Flä-
chenverbrauch und -versiegelung), Wasser (Was-
serschutzgebiet, Grundwasser, Oberflächen-ge-
wässer, Hochwasser/Starkregen), Luft und Klima 
(Klimatope, Lufthygiene), Landschaft (Land-
schaftsschutzgebiet, Landschaftsbild, Biotopver-
bund), Mensch und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt (Gewerbe- und Verkehrs-
lärm sowie Lichtimmissionen in Bezug auf umlie-
gendes Wohnen, Erholung und Freizeit), Kultur und 
Sachgüter (Bau-/ Bodendenkmalschutz) sowie de-
ren Wechselwirkungen; Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verhinderung, Verringerung und Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen; Eingriffs- Aus-
gleichs-Bilanzierung 

- Artenschutzgutachten (Fledermäuse, Vögel, Am-
phibien und Reptilien) inklusive Formulierung von 
vorgezogenen Vermeidungsmaßnahmen (CEF 
Maßnahmen) für Fledermäuse und Vögel 

- Immissionsschutzgutachten zu den Themen Ver-
kehrs- und Gewerbelärm 

- Schalltechnische Machbarkeitsprüfung zum Bau-
vorhaben „Parkhaus“ auf dem ehemaligen Sander-
Gelände  

- Gutachten / gutachterliche Stellungnahmen zur Alt-
lastensituation im Plangebiet: 
 Untersuchungsbericht zur Vorerkundung 

möglicher Umweltgefährdungen durch Altab-
lagerungen 

 Altlastenerkundung auf dem Betriebsgelände 
der Karl-Heinz Sander GmbH und Co. KG in 
Detmold – Heidenoldendorf 

 Gutachten zur Historischen Erkundung des 
Grundstücks Bielefelder Straße 216 in 32756 
Detmold, ehem. Betriebsgelände der Karl-
Heinz Sander GmbH und Co. KG 

 Ehem. Betonwerk Sander in Heidenoldendorf 
– Orientierende Gefährdungsabschätzung  
 

 
bzgl. nutzungsbedingter Untergrundverunrei-
nigungen 

 Gefährdungs- und Nutzungseinschätzung für 
die Sander-Fläche der HeidelbergCement AG 
in Detmold, Bielefelder Str. 216 

 Boden-, Bodenluft-, und Grundwasser-unter-
suchungen auf dem Grundstück des ehemali-
gen „Betonwerks Sander“ in Detmold – Ab-
schlussbericht 

 Boden-, Bodenluft-, und Grundwasser-unter-
suchungen auf dem Grundstück des ehemali-
gen „Betonwerks Sander“ in Detmold – Detai-
luntersuchung – Abschlussbericht 

 Sanierung des Standortes des ehemaligen 
Betonwerks Sander, Bielefelder Straße 216, 
32758 Detmold, hier: Sanierungsuntersu-
chung 

 Hydrogeologische Stellungnahmen zur Sa-
nierungsuntersuchung der Stadt Detmold/ 
Kreis Lippe Altlastenfläche 2002-83 

 Betriebsgelände des ehemaligen „Beton-
werks Sander“, Bielefelder Str. 216 in Det-
mold - Sanierungsplan nach § 13 BBodSchG 
und BBodSchV 

- Orientierende Baugrunderkundung / orientierende 
Gründungsberatung - Untersuchung eines Grund-
stücks in Detmold Bielefelder Straße 216 in 32758 
Detmold 

- Verkehrliche Stellungnahme 
- Hydraulischer Nachweis – Regenkanalisation „Wil-

helm-Busch-Straße“ 
- Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung 

mit den Themen: 
 Abfallwirtschaft,  
 Altlasten und Bodenschutz sowie Grund- und 

Trinkwasserschutz in Zusammenhang mit 
den im Plangebiet vorhandenen Altlasten, 

 Bedeutung von Teilflächen für die Landwirt-
schaft,  

 Boden und Baugrundbeschaffenheit, 
 Bodendenkmalschutz,  
 Immissionsschutz (Verkehrs- und Gewerbe-

lärm, Infraschallimmissionen), 
 Klimaschutz (Flächenverbrauch, Frischluft-

schneise) 
 Landschaftsbezogene Naherholung,  
 Landschaftsbild und Landschaftsschutz, 
 Natur- und Artenschutz (in Bezug auf Eingriffe 

in den vorhandenen Naturraum/ Gehölzbe-
stand, Bilanzierungs-/ Kompensationsnot-
wendigkeit, Hinweise auf potentiell vorkom-
mende Arten),  

 Störfallrelevanz von Vorhaben, 
 Waldeigenschaft von Teilflächen, 
 Wasserwirtschaft (Niederschlagsentwässe-

rung auch in Bezug auf die im Plangebiet vor-
handenen Altlasten und auf Starkregen, Was-
serschutzgebiet). 

 
Lage und Umfang des Änderungsgebietes sind aus dem in 
dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug er-
sichtlich. Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planun-
terlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
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Stellungnahmen zu dem im Internet einsehbaren Entwurf 
können während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abge-
geben werden. Sie sollen in elektronischer Form per E-Mail 
an bauleitplanung@detmold.de abgegeben werden. 
 
Bei Bedarf können die Stellungnahmen während der Dauer 
der Veröffentlichungsfrist auch 
 

- schriftlich an die Stadt Detmold, Fachbereich Stadt-
entwicklung, 32754 Detmold gerichtet werden oder  

- zur Niederschrift im Ferdinand-Brune-Haus, Ro-
sental 21, 1. Etage, Hintergebäude, Zimmer 128, 
vorgebracht werden. 

 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksich-
tigt bleiben. 
 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 
2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes ist in einem Rechts-
behelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausge-
schlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder 
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend ma-
chen können. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 14.11.2023 über den Entwurf der Flä-
chennutzungsplanänderung 
 
Nr. 25 „Ehemaliges Betonsteinwerk Sander“ 
Ortsteil:   Heidenoldendorf 
Änderungsgebiet: Südlich Bielefelder Straße, östlich 
   Krummer Bergweg 
 
und, diesen im Internet zu veröffentlichen wird hiermit ge-
mäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Detmold, 27.11.2023 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Frank Hilker 
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Flächennutzungsplanänderung Nr. 25 „Ehemaliges Be-
tonsteinwerk Sander 
Ortsteil: Heidenoldendorf 
Änderungsgebiet: Südlich Bielefelder Straße, östlich 

Krummer Bergweg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kr.Bl. Lippe 22.12.2023 
 
 
 
557 Widmung des „Schulfichtenweg“ 
 
Die Stadt Detmold hat die Erschließungsanlage „Schulfich-
tenweg“ auf dem Flurstück 735 der Flur 2, Gemarkung Leist-
rup-Meiersfeld, endgültig ausgebaut. 
 
Entsprechende Flurkartenauszüge können bei der Stadt 
Detmold, Ferdinand-Brune-Haus, Rosental 21, Zimmer 238, 
eingesehen werden. 
 
Die Straße wird hiermit nach den §§ 3 und 6 des Straßen 
und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen vom 01.08.83 
(StrWg NW) in der zur Zeit gültigen Fassung als Gemein-
destraße dem öffentlichen Verkehr gewidmet. 
 
Baulastträger der ausgebauten Erschließungsanlage ist die 
Stadt Detmold (§ 47 Abs. 1StrWG NW). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben  werden. 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 
8, 32423 Minden oder Postfach 32 40, 32389 Minden) 
schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift des 
Urkundenbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
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Bei schriftlicher Klageerhebung ist die Rechtsbehelfsfrist nur 
gewahrt, wenn die Klageschrift vor Ablauf der Monatsfrist bei 
Gericht eingegangen ist. 
 
Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Durch-
schriften beigefügt werden. 
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Be-
vollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen 
Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Hinweis: 
 
Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das einer 
Klage vorgeschaltete Widerspruchsverfahren abgeschafft 
worden.  
Ich weise darauf hin, dass die o.g. Klagefrist auch dann ein-
zuhalten ist, wenn Sie die Angelegenheit noch einmal mit 
der Verwaltung erörtern wollen. 
 
Detmold, den 5.10.2023 
 
Stadt Detmold 
 
 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 22.12.2023 
 
 
 
558 2. Satzung zur Änderung der „Benutzungs- und 
 Gebührenordnung der Stadtbibliothek Detmold  
 
vom 22.11.2016“ 
vom 14.12.2023 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), die  zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S.  
 
490) geändert worden ist, und der §§ 2, 4 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 21. Oktober 1969 (GV.NRW.S.712), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 
233) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 13.12.2023 die folgende Satzung be-
schlossen. 
 

Artikel 1 
 
Die Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbibliothek 
Detmold vom 22.11.2016, zuletzt geändert durch Satzung 
vom 11.07.2018, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 2 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„(2) Die Bibliothek kann, im Rahmen von z.B. Preisaus-
schreiben oder Rabattaktionen, im Einzelfall von der Gebüh-
renordnung abweichen.“ 
 
2.  § 3 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst: 
 
 (5) Änderungen der Kontaktdaten (Namens- oder Adress-
änderung, E-Mail-Adresse etc.) sowie der Verlust oder Dieb-
stahl des Bibliotheksausweises sind der Stadtbibliothek un-
verzüglich mitzuteilen. 

 
b) in Absatz 6 werden nach dem Wort „Verlust“ die Wörter 
„oder Diebstahl“ eingefügt: 
c) nach Absatz 8 werden folgende Absätze 9 bis 11 neu ein-
gefügt: 
 

„(9) Bibliothekskonten können auf Antrag des Ausweis-
inhabers oder der Ausweisinhaberin gelöscht werden. 
Ein eingerichtetes, aber nicht genutztes Benutzerkonto 
wird durch die Bibliothek nach 5 Jahren automatisch 
gelöscht. Voraussetzung in beiden Fällen ist, dass 
keine Medien- oder Gebührenforderungen der Biblio-
thek offen sind. 
 
(10) Ein gebührenfreies Nutzungsverhältnis mit haupt-
amtlich sowie ehrenamtlich tätigen Mitarbeitenden en-
det mit Ausscheiden aus dem Dienst bzw. aus dem Eh-
renamt. 
 
(11) Eine Anmeldung ist per Selbstregistrierung mit der 
Melde-Adresse über den Online-Katalog der Stadtbib-
liothek möglich. Nach Anmeldung durch die Selbstre-
gistrierung, mit der Auswahl zur Nutzungsberechtigung 
der Online-Angebote, erhält der Kunde oder die Kundin 
eine Ausweisnummer per Mail mitgeteilt, die zur Nut-
zung der Online-Bibliothek berechtigt. Der Bibliothek-
sausweis für die Nutzung der analogen Medien wird in 
der Bibliothek unter Vorlage der Ausweisnummer und 
der unter Absatz 1 genannten amtlichen Dokumente 
ausgehändigt.“ 

 
3.  § 4 wird wie folgt geändert: 
a)  Absatz 4 wird um folgenden Satz 2 ergänzt: 
 
„Die Gebühr fällt auch an, wenn die Medien nach Ablauf der 
Reservierungszeit nicht abgeholt werden.“ 
 
b) Absatz 6 Satz 3 wird gestrichen. 
c) die Absätze 8 bis 10 werden wie folgt neu gefasst: 
 
 
 

„(8) Entliehene Medien können vor Ablauf der Leihfrist 
mit dem gültigen Bibliotheksausweis verlängert wer-
den. Bei vorgemerkten Medien ist eine Verlängerung 
nicht möglich. Die Verlängerung kann maximal zwei-
mal erfolgen. Über den Online-Katalog im Kunden-
konto durchgeführte selbstständige Verlängerungen 
führen bei technischen Problemen nicht zur Stornie-
rung daraus entstehender Versäumnisgebühren. 
 
(9): Bei der Ausleihe und Rückbuchung an den Selbst-
verbuchungsterminals ist der Kunde oder die Kundin 
verpflichtet, den Verbuchungsvorgang auf Vollständig-
keit der gebuchten Medien zu überprüfen und abzu-
schließen, bevor er oder sie die Selbstverbuchungster-
minals verlässt. Unstimmigkeiten sind dem Bibliotheks-
personal sofort mitzuteilen. 
 
(10): Die Stadtbibliothek haftet nicht bei Schäden oder 
Verlust, die durch die Nutzung des Medienrückgabe-
kastens entstehen. Die Medien gelten erst mit Rückbu-
chung in der Bibliothek am nächsten Öffnungstag als 
zurückgegeben. Die Verantwortung liegt bis zu diesem 
Zeitpunkt bei dem Kunden o-der der Kundin.“ 

 
4. In § 5 werden die Absätze 5 und 6 wie folgt neu gefasst: 
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„(5) Nach spätestens der 2. Aufforderung nicht zurück-
gegebene Medien, ausstehende Gebühren und sons-
tige Forderungen können ab einem Wert in Höhe von 
10,00 € im Verwaltungsvollstreckungsverfahren einge-
zogen werden, sofern sie nicht zum Ende des jeweili-
gen Quartals, in dem die Forderung entstanden ist, zu-
rückgegeben oder bezahlt wurden. Die dadurch entste-
henden Kosten trägt der Kunde oder die Kundin. 
 
(6) Bei ausstehenden Gebühren über 20,00 € erfolgt 
die Sperrung des Kontos. Es können dann weder Aus-
leihen noch Verlängerungen getätigt werden. Dies gilt 
auch für die Nutzung der Online-Angebote.“ 

 
5. § 6 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 Satz 1 wird gestrichen. Die bisherigen Sätze 2 
und 3 werden die Sätze 1 und 2 neu. 
b) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 
 

(3) Im Umgang mit den technischen Geräten und an-
deren elektronischen Medien ist es nicht gestattet, Än-
derungen an der Hard- oder der Software vorzuneh-
men.“ 

 
c) die Absätze 5 und 6 werden gestrichen. 
 
6. § 8 wird wie folgt geändert: 
a) in Absatz 1 wird folgender Satz 3 neu angefügt: 
 

„Die Bibliotheksleitung ist befugt, eine Hausordnung 
zur Aufrechterhaltung des störungsfreien Betriebes zu 
erlassen und durch Aushang in den Räumen der Bibli-
othek bekannt zu machen.“ 

 
b) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„(2) Das Rauchen und Konsumieren von Rauschmit-
teln ist nicht, Essen und Trinken nur in dem hierfür vor-
gesehenen Lesecafé-Bereich gestattet. Das Mitbrin-
gen von Tieren ist mit Ausnahme von Assistenzhunden 
für Menschen mit Behinderung untersagt. 

 
 
c) in Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort „Fächer“ die 
Wörter „oder von der Garderobe“ eingefügt. 
 
7. Die Anlage zur Benutzungs- und Gebührenordnung der 
Stadtbibliothek Detmold wird wie folgt neu gefasst: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 2. Änderungssatzung zur Änderung der 
„Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbibliothek 
Detmold vom 22.11.2016“ wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 
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c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 

vorher beanstandet oder  
d. der Form- und Verfahrensmangel ist ge-

genüber der Stadt vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 14.12.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
Frank Hilker 

Kr.Bl. Lippe 22.12.2023 
 
 
 
559 3. Satzung zur Änderung der „Gebühren- 
 ordnung für die Johannes-Brahms-Musik-
 schule Musikschule für Detmold, Blomberg, 
 Horn-Bad Meinberg vom 17.09.2020“ 
 

vom 14.12.2023 
 
Aufgrund des § 7 und des § 41 Abs. 1 Buchst. f) der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) ,die zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 
490), geändert worden ist, des § 25. des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der Be-
kanntmachung der Neufassung vom 1. Oktober 1979 (GV 
NRW S. 621/SGV NRW 202), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert 
worden ist, des § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. 
NRW. S. 712), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
25. April 2023 (GV. NRW. S. 233) geändert worden ist sowie 
des § 7 der Satzung der Johannes-Brahms-Musikschule, 
Musikschule für Detmold, Blomberg, Horn-Bad Meinberg 
vom 06.07.2021 hat der Rat der Stadt Detmold in seiner Sit-
zung am 13.12.2023 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

Die Gebührenordnung für die Johannes-Brahms-Musik-
schule Musikschule für Detmold, Blomberg, Horn-Bad Mein-
berg vom 17.09.2020, die zuletzt durch Satzung vom 
20.06.2023 geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
In § 3 wird folgender neuer Absatz 2a eingefügt: 
 

„(2a) Die Gebühren erhöhen sich einmalig ab dem 
01.02.2024 um 2,5 % gegenüber den am 31.01.2024 
geltenden Gebühren. Absatz 2 bleibt davon unberührt.“  

 
Artikel 2 

 
Diese Satzungsänderung tritt am 01.02.2024 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 3. Änderungssatzung zur „Gebührenord-
nung für die Johannes-Brahms-Musikschule, Musikschule 
für Detmold, Blomberg, Horn-Bad Meinberg vom 
17.09.2020“ 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder  

d. der Form- und Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Stadt vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 14.12.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
Frank Hilker 

Kr.Bl. Lippe 22.12.2023 
 
 
 
560 4. Satzung zur Änderung der „Verwaltungs- 
 gebührensatzung und Gebührentarif für die 
 Stadt Detmold vom 18. Juli 1996“ 
 

vom 14.12.2023 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), die  zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 
490) geändert worden ist der §§ 2, 4 und 6 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21. Oktober 1969 (GV.NRW.S. 712), das zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233) 
geändert worden ist, und des § 2 Abs. 3 des Gebührenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 23. August 
1999 (GV. NRW. S. 524), das zuletzt durch Art. 2 des Ge-
setzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 230) geändert wor-
den ist, hat der Rat der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
13.12.2023 die folgende Satzung beschlossen. 
 
Artikel 1 
 
Die Verwaltungsgebührensatzung und Gebührentarif für die 
Stadt Detmold vom 18. Juli 1996, die zuletzt durch 3. Ände-
rungssatzung vom 8. März 2012 geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
 
Dem Tarif zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Det-
mold vom 18. Juli 1996 wird folgende Tarif-Nr. 22 neu ange-
fügt: 
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Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 4. Satzung zur Änderung der „Verwaltungs-
gebührensatzung und Gebührentarif für die Stadt Detmold 
vom 18. Juli 1996“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder  

d. der Form- und Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Stadt vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 14.12.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
Frank Hilker 

Kr.Bl. Lippe 22.12.2023 
 
 
 
561 5. Satzung zur Änderung der „Verwaltungsge-
 bührensatzung und Gebührentarif für die Stadt 
 Detmold vom 18. Juli 1996“ 
 

vom 14.12.2023 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), die zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 
490) geändert worden ist der §§ 2, 4 und 6 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21. Oktober 1969 (GV.NRW.S. 712), das zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233) 
geändert worden ist, und des § 2 Abs. 3 des Gebührenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 23. August 
1999 (GV. NRW. S. 524), das zuletzt durch Art. 2 des Ge-
setzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 230) geändert wor-
den ist, hat der Rat der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
13.12.2023 die folgende Satzung beschlossen. 
 

Artikel 1 
 
Die Tarifnummern 4 und 5 der Verwaltungsgebührensat-

zung der Stadt Detmold vom 18. Juli 1996 
erhalten 

folgenden Wortlaut: 
 

 

 
Artikel 2 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 5. Satzung zur Änderung der „Verwaltungs-
gebührensatzung und Gebührentarif für die Stadt Detmold 
vom 18. Juli 1996“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder  

d. der Form- und Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Stadt vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 14.12.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
Frank Hilker 

Kr.Bl. Lippe 22.12.2023 
 
 
 
562 4. Änderungssatzung zur "Gebührensatzung 
 für die Friedhöfe der Stadt Detmold (Friedhofs-
 gebührensatzung) vom 17.12.2015" 
 

vom 14.12.2023 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), die  zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 
490) geändert worden ist, der §§ 2, 4 und 6 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21. Oktober 1969 (GV.NRW.S.712), das zuletzt durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233) ge-
ändert worden ist, sowie des § 4 des Gesetzes über das 
Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz 
NRW) vom 17. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313), das zuletzt  
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durch Artikel 71 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 
(GV.NRW. S. 122) geändert worden ist, hat der Rat der 
Stadt Detmold in seiner Sitzung am 13.12.2023 diese Sat-
zung beschlossen. 
 

Artikel 1 
 
Die Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Detmold 
vom 17.12.2015 wird wie folgt geändert: 
 
§ 5 Gebührentarif erhält folgende Fassung: 
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Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 4. Satzung zur Änderung der „Gebühren-
satzung für die Friedhöfe der Stadt Detmold (Friedhofsge-
bührensatzung) vom 17.12.2015“ wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder  

d. der Form- und Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Stadt vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 14.12.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
Frank Hilker 

Kr.Bl. Lippe 22.12.2023 
 
 
 
563 4. Änderungssatzung zur "Satzung für die 
 Friedhöfe der Stadt Detmold (Friedhofs- 
 satzung) vom 24.10.2017" 
 

vom 14.12.2023 
 

Aufgrund von § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Be-
stattungswesen (Bestattungsgesetz - BestG NRW) vom 17. 
Juni 2003 (GV.NRW.S.313), das zuletzt durch Artikel 71 des 
Gesetzes  vom 1. Februar 2022 (GV.NRW.S.122) geändert 
worden ist, und § 7 der Gemeindeordnung NRW in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 13. April 2022 (GV.NRW.S.490) geändert worden ist, 
hat der Rat der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
13.12.2023 beschlossen.  
 

Artikel 1 
Die Satzung für die Friedhöfe der Stadt Detmold (Friedhofs-
satzung) vom 24.10.2017 wird wie folgt geändert: 
 

1) In § 16 Abs. 1 wird nach dem vierten Tiret die An-
gabe „- Urnengrabkammern“ eingefügt. 

2) In § 17 Abs. 2 lit. c) werden die Wörter  „Reihen-
pflegegräber und“ gestrichen 

3) In § 17 Abs. 2 lit. e) werden die Wörter  „Urnenrei-
henpflegegräber und“ gestrichen 

4) Nach § 20 wird folgender § 20 a neu eingefügt: 
 

§ 20 a 
Urnengrabkammern 

 
(1) Die Urnenbeisetzung erfolgt in einer Urnengrabkammer 
als Partnergrabstätte in einer mit Grabplatte verschlossenen 
Urnenwand oder Urnenstele. Es handelt sich um eine nicht 
erdverbundene Bestattungsform. 
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(2) Die Urnengrabkammer kann mit dem Erwerber festgelegt 
werden. Diese kann auch im Vorverkauf erworben werden. 
 
(3) Pro Urnengrabkammer können bis zu zwei Urnen beige-
setzt werden. Die Urnen müssen sich in einer Überurne mit 
einem maximalen Durchmesser von 28 cm befinden. 
 
(4) Die Nutzungsdauer der Urnengrabkammer ist angelehnt 
an die Ruhezeit der Urne, beträgt 20 Jahre und kann gege-
benenfalls verlängert werden. 
 
(5) In der Urnengrabkammer darf eine Beisetzung einer wei-
teren Urne nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die noch verb-
leidende Nutzungszeit nicht überschreitet oder das Nut-
zungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ru-
hezeit wiedererworben wird. 
 
(6) Die erste Verschlussplatte der Urnenkammer wird von 
der Friedhofsverwaltung gestellt. Die Kosten sind in der Er-
werbsgebühr enthalten. Nach Eingang und Genehmigung 
des Grabmalantrages kann die Verschlussplatte beschriftet 
werden. Die Materialien, Abmessungen und Beschriftungen 
der Verschlussplatte werden von der Friedhofsverwaltung 
vorgegeben.                                                                                                                            
Die Beschriftung der Verschlussplatte wird nicht seitens der 
Stadt Detmold übernommen. 
 
(7) Die individuelle Gestaltung oder Ausschmückung einzel-
ner Grabstellen wie zum Beispiel die Anbringung von 
Grabvasen, Aufklebern, oder sonstiger Grabschmuck ist im 
Sinne der pietätvollen Gestaltung der Gesamtanlage unzu-
lässig. Der Grabschmuck kann an die von der Friedhofsver-
waltung vorgegebenen Flächen abgelegt werden. Diese be-
finden sich im unmittelbaren Umfeld. 
 
(8) Die Gesamtanlage wird von der Friedhofsverwaltung un-
terhalten und gepflegt.“ 
 
5. In § 33 Abs. 3 wird das Tiret „-Urnenreihenpflegegräber“      
gestrichen 
6. In der Anlage zur Friedhofssatzung vom 24.10.2017 wird 
bei den Richtmaßen für Neuanlagen die Grabart Urnenrei-
henpflegegrab gestrichen. 
 

Artikel 2 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 4. Satzung zur Änderung der „Satzung für 
die Friedhöfe der Stadt Detmold (Friedhofssatzung) vom 
24.10.2017“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder  
 

 
d. der Form- und Verfahrensmangel ist ge-

genüber der Stadt vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 14.12.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
Frank Hilker 

Kr.Bl. Lippe 22.12.2023 
 
 
 
564 Satzung über die Festsetzung der Steuersätze 
 für die Grund- und Gewerbesteuer 
 
ab dem Haushaltsjahr 2024 der Stadt Detmold 
vom 14.12.2023 
 
Aufgrund des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 
07.08.1973 (BGBL I S. 965), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), des § 16 des Gewerbe-
steuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15.10.2002 (BGBL I S. 4167), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294) und des § 7 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 
666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. 
NRW. S. 490) i.V.m.. § 1 des Gesetzes über die Zuständig-
keit für die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern vom 
16.12.1981 (GV NW S. 732), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 738) hat der Rat der Stadt 
Detmold am 13.12.2023 die nachstehende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbe-
steuer werden für das Gebiet der Stadt Detmold ab dem 
Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:  
 
1. Grundsteuer  

a) für die land- und forstwirtschaftlichen  
 Betriebe (Grundsteuer A) auf    
      276 v.H. 
 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  
      540 v.H.  

 
2. für die Gewerbesteuer auf    
      446 v.H. 
 

§ 2 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung über die „Festsetzung der Steu-
ersätze für die Grund- und Gewerbesteuer ab dem Haus-
haltsjahr 2024 der Stadt Detmold“ wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung  
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nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder  

d. der Form- und Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Stadt vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 14.12.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
Frank Hilker 

Kr.Bl. Lippe 22.12.2023 
 
 
 
565 4. Satzungsänderung Beitrag Entwässerung 
 mit Bekanntmachungsanordnung 
 

4. Satzung zur Änderung der 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung und zur Entsorgungssatzung der Stadt Det-

mold vom 11.10.2017 
vom 14.12.2023 

 
Aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 41 Abs. 1 Buchst. f) der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666/SGV NRW 2023), die zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) geändert 
worden ist, der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), das zu-
letzt durch Gesetz vom 25.04.2023 (GV. NRW. S. 233) ge-
ändert worden ist, des § 54 des Landeswassergesetzes 
NRW (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25.6.1995 (GV. NRW. S. 926), das zuletzt durch Art. 3 
des Gesetzes vom 17.12.2021 (GV. NRW. S. 1470) geän-
dert worden ist und des Nordrhein-Westfälischen Gesetzes 
zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG 
NRW) vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), das zuletzt 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 17.12.2021 (GV. NRW. S. 
560) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 13.12.2023 folgende Satzung beschlos-
sen:  
 

Art.1 
 

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssat-
zung und zur Entsorgungssatzung der Stadt Detmold vom 
11.10.2017, die zuletzt durch die 3. Änderungssatzung vom 
29.11.2022 geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  
 
1. In § 4 Absatz 9 wird die Angabe „3,41 €“ durch die Angabe 
„3,84 €“ ersetzt.  
2. In § 5 Absatz 6 wird die Angabe „1,13 €“ durch die Angabe 
„1,15 €“ ersetzt.  
3. In § 11 Absatz 2 wird die Angabe „59,64 €/m³“ durch die 
Angabe „66,00 €/m³“ ersetzt.  

 
Art. 2 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende 4. Änderungssatzung zur „Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung und zur Ent-
sorgungssatzung der Stadt Detmold vom 11.10.2017“ wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder  

d. der Form- und Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Stadt vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Detmold, 14.12.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
Frank Hilker 

Kr.Bl. Lippe 22.12.2023 
 
 
 
566 Satzung Brandverhütungsschau 
 

Satzung 
über die Erhebung von Gebühren 

für die Durchführung der Brandverhütungsschau und 
für sonstige Leistungen 

der Brandschutzdienststelle in der Stadt Detmold vom 
14.12.2023 

 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben 
f und i der Gemeindeordnung für das Land Nord-rhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 
490) geändert worden ist, § 52 Abs. 5 Satz 1 in Verbindung 
mit § 26 und § 52 Abs. 5 Satz 2 zweiter Halbsatz des Geset-
zes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Kata-
strophenschutz (BHKG) vom 17. Dezember 2015 (GV. 
NRW. S. 886), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
23. Juni 2021 (GV. NRW. S. 762) geändert worden ist, sowie 
der §§ 1, 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. 
NW. 1969 S. 712), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233) geändert worden ist,  
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hat der Rat der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
13.12.2023 folgende Satzung beschlossen:  
 

§ 1 
Zweck der Brandverhütungsschau 

 
(1) Die Brandverhütungsschau wird durchgeführt, um 
 präventiv zu prüfen, ob Gebäude und Einrichtun-
 gen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosions-
 gefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines 
 Brandes oder einer Explosion eine große Anzahl 
 von Personen oder erhebliche Sachwerte gefähr-
 det sind, den Erfordernissen des abwehrenden 
 Brandschutzes entsprechen. 
 
(2) Die Prüfung der Erfordernisse des abwehrenden 
 Brandschutzes dient der Feststellung brandschutz-
 technischer Mängel und Gefahrenquellen sowie die 
 Anordnung von Maßnahmen, die der Entstehung 
 eines Brandes oder der Ausbreitung von Feuer und 
 Rauch vorbeugen und bei einem Brand oder Un-
 glücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, 
 den Schutz von Sachwerten sowie wirksame 
 Löscharbeiten ermöglichen. 
 
(3) Die betroffenen Objekte sind in der Anlage 2 aufge-
 führt. Sofern sich ein Objekt nicht eindeutig einer 
 der dort aufgeführten Objektgruppen zuordnen 
 lässt, entscheidet die Brandschutzdienststelle über 
 die Zuordnung.  
 

§ 2 
Gebühren- und Entgeltpflichtige Leistungen 

 
(1) Gebührenpflichtig sind die nachfolgend aufgeführ
 ten Leistungen der Brandschutzdienststelle: 
 a)  Durchführung der Brandverhütungsschau im 
  Sinne von § 1 einschließlich deren Vor- und 
  Nachbereitung. Dies gilt auch in den Fällen, in 
  denen die für die Brandverhütungsschau zu-
  ständige Brandschutzdienststelle an Prüfun-
  gen der Bauaufsichtsbehörde beteiligt ist und 
  dabei zugleich eine Brandverhütungsschau 
  im Rahmen einer wiederkehrenden Prüfung 
  vornimmt. 
 b)  erforderliche Nachbesichtigungen (Nach 
  schau) 
 c)  Leistungen im Bereich des vorbeugenden und 
  abwehrenden Brandschutzes außerhalb des 
  Baugenehmigungsverfahrens, die mündlich 
  oder schriftlich beantragt worden und mit der 
  Anfertigung einer brandschutztechnischen 
  Stellungnahme zu einem definierten Objekt 
  verbunden sind. 
(2)  
 a) Beratungen für die Erstellung einer brand- 
  schutztechnischen Stellungnahme oder eines 
  Brandschutzkonzeptes durch einen Sachver-
  ständigen, schriftlich, mündlich oder vor Ort 
 b) Abnahme einer Brandmeldeanlage 
 c) Abnahme einer Feuerwehrzufahrt bzw. die 
  jährliche Überprüfung 
 d) Abnahme eines Feuerwehrschlüsseldepots 
  bzw. die jährliche Überprüfung 
 e) Abnahme eines Feuerwehraufzugs 
 f) Abnahme einer Gebäudefunkanlage 
 g) Abnahme von Feuerwehrplänen und Laufkar-
  ten außerhalb von § 2 Abs.2 Buchstabe b) 

  
 h) Anleiterprobe zur Sicherstellung des zweiten 
  Rettungsweges 
 
(3) Kostenersatz für Fahrzeuge, die erforderlich sind, 
 um eine der unter § 2 aufgeführten Leistungen zu 
 erbringen, werden nach der jeweils gültigen Sat-
 zung über die Kostenerstattung und die Erhebung 
 von Gebühren für die Gestellung von Brandsicher-
 heitswachen sowie für freiwillige Leistungen der 
 Feuerwehr berechnet.  
 
(4) Unberührt bleibt das Recht anderer Behörden, ins
 besondere der Bauaufsichtsbehörde, zur Erhebung 
 von Gebühren aufgrund besonderer Vorschriften, 
 wenn sie in eigener Zuständigkeit an der Durchfüh-
 rung der Brandverhütungsschau teilgenommen ha-
 ben oder nach Durchführung der Brandverhütungs-
 schau tätig geworden sind. 
 

§ 3 
Gebühren- und Entgeltmaßstab 

 
(1) Die Gebühren und Entgelte werden nach der Dauer 
 der einzelnen Amtshandlung (einschließlich An- 
 und Abfahrtsweg) und nach der Zahl der notwendig 
 eingesetzten Kräfte bemessen. Zur Gebühr und 
 zum Entgelt gehören auch die Entgelte für in An-
 spruch genommene Fremdleistungen. Fahrtkosten 
 werden, sofern im Gebührentarif nicht ausgewie-
 sen, besonders berechnet. 
 
(2) Die Bemessung der Gebühren erfolgt im Einzelnen 
 nach den in der Anlage 1 festgelegten Bestimmun-
 gen und Sätzen und unter Berücksichtigung der in 
 Anlage 2 aufgeführten Objekte. 
 
(3) Die Anlagen 1 und 2 sind Bestandteile dieser  
 Satzung. 
 

§ 4 
Auslagenersatz 

 
Gesonderte bare Auslagen, die im Zusammenhang mit der 
Amtshandlung entstehen, sind zu ersetzen, auch wenn eine 
Befreiung von der Gebühr oder des Entgelts für die Amts-
handlung besteht. 
 

§ 5 
Zeitliche Folge der Brandverhütungsschau 

 
(1) Die zeitliche Folge der Brandverhütungsschau rich-
 tet sich bei Objekten, die Gegenstand von Sonder-
 verordnungen oder baurechtlichen Anordnungen 
 sind, nach den entsprechenden baurechtlichen 
 Vorschriften. Im Übrigen ist die Brandverhütungs-
 schau je nach Gefährdungsgrad der in der Anlage 
 2 aufgeführten Objekte in Zeitabständen von längs-
 tens sechs Jahren durchzuführen. 
 
(2) Fehlen Vorschriften zu den Zeitabständen der 
 Brandverhütungsschau, werden diese von der 
 Brandschutzdienststelle der Stadt Detmold unter 
 Berücksichtigung des Gefährdungsgrades von Ob-
 jekten nach pflichtgemäßem Ermessen festgelegt. 
 

§ 6 
Gebühren- und Entgeltschuldner 
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(1) Gebührenschuldner ist der Eigentümer, Besitzer o
 der sonstige Nutzungsberechtigte des der Brand-
 verhütungsschau unterworfenen Objektes sowie 
 derjenige, der eine Leistung gemäß § 2 Abs. 1 
 beantragt. Entgeltpflichtiger ist derjenige, der eine 
 Leistung nach § 2 Abs. 2 beantragt oder beauftragt. 
 Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamt-
 schuldner. 
 
(2) Gebührenfreiheit besteht unter den Voraussetzun-
 gen des § 5 Abs. 6 Kommunalabgabengesetz für 
 das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils gel-
 tenden Fassung. 
 

§ 7 
Entstehung, Festsetzung, Fälligkeit, Stundung 

 
(1) Die Gebühr und das Entgelt entstehen mit Ab-
 schluss der Amtshandlung. Die Gebühr und das 
 Entgelt werden durch Bescheid festgesetzt. Sie 
 sind mit Zugang des Bescheides fällig und inner
 halb von einem Monat zu entrichten.  
 
(2) Die Entrichtung der Gebühr und des Entgeltes kann 
 ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die 
 Entrichtung innerhalb des angegebenen Zahlungs-
 zeitraumes eine erhebliche Härte für den Schuldner 
 bedeuten würde und der Anspruch durch die Stun-
 dung nicht gefährdet erscheint. Die Stundung ist in 
 der Regel nur auf Antrag und bei einer Gebühr von 
 über 700,00 EUR gegen Sicherheitsleistung zu ge-
 währen. 
 
(3) Von der Erhebung der Gebühr und des Entgeltes 
 kann ganz oder teilweise abgesehen werden, so-
 weit dies nach Lage des Einzelfalles eine unbillige 
 Härte wäre oder aufgrund gemeindlichen Interes-
 ses gerechtfertigt ist. 
 

§ 8 
Rechtsbehelfe 

 
(1) Gegen die Heranziehung zur Zahlung der Gebühr 
 und des Entgeltes stehen dem Gebührenschuldner 
 die Rechtsbehelfe der Verwaltungsgerichtsord-
 nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
 19.03.1991 (BGBl. I S 686) in der jeweils geltenden 
 Fassung in Verbindung mit dem § 110 Justizgesetz 
 NW vom 26.01.2010 (GV NW S. 30) in der jeweils 
 geltenden Fassung zu. 
 
(2) Durch Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Ver-
 pflichtung zur Entrichtung der Gebühr und des Ent-
 geltes nicht aufgehoben. 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. 
 
Anlage 1 
 
Gebühren- und Entgeltordnung 
 
Für die Bemessung der Gebühren und Entgelte gelten fol-
gende Regelsätze: 
 
 

 
1. Leistungen gemäß § 2 Abs. 1 Buchstabe a bis b) 
 sowie der Zeitaufwand für Hin- und Rückfahrt 
 
 je angefangene Viertelstunde und je eingesetzte 
 Kraft     21,00 EUR 
 
 
1. Leistungen gemäß § 2 Abs. 1 Buchstabe c) sowie 
 der Zeitaufwand für Hin- und Rückfahrt 
 
 
 je angefangene Viertelstunde und je eingesetzte 
 Kraft     22,00 EUR 
 
 
2. Leistungen gemäß § 2 Abs. 2 Buchstabe a) sowie 
 der Zeitaufwand für Hin- und Rückfahrt 
 
 2.1 schriftliche gutachterliche Stellungnahme 
  je angefangene Viertelstunde 22,00 EUR 
  
 2.2 schriftliche brandschutztechnische Stellung-
  nahme 
  je angefangene Viertelstunde 22,00 EUR 
 
 2.3 mündliche oder schriftliche Beratungsleistung 
  je angefangene Viertelstunde 22,00 EUR 
 
 
3. Leistungen gemäß § 2 Abs. 2 Buchstabe b) bis h) 
 sowie der Zeitaufwand für Hin- und Rückfahrt  
 
 je angefangene Viertelstunde und je eingesetzte 
 Kraft     21,00 EUR 
 
 
4. Materialkosten werden nach Aufwand berechnet, 
 zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale in 
 Höhe von 10 v. H. des Rechnungsbetrages.  
 
 
5. Leistungen gemäß § 4 
 Bare Auslagen werden in tatsächlicher Höhe be-
 rechnet. 
 
Anlage 2  
 
Brandschaupflichtige Objekte  
Die Brandschutzdienststelle entscheidet über die Zuord-
nung von Objekten. Dies gilt auch für Objekte, die auf Grund 
ihrer Nutzung nicht eindeutig einem in der Liste aufgeführten 
Objekt zugeordnet werden können. Die Zeitintervalle der 
Brandverhütungsschau sind Zeiträume, nach denen eine er-
neute Brandschau spätestens durchzuführen ist. Kürzere 
Abstände sowie außerplanmäßige Brandschauen sind mög-
lich. 
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Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Durchführung der Brandverhütungs-schau und für 
sonstige Leistungen der Brandschutzdienststelle in der  
 

 
Stadt Detmold vom 14.12.2023 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-ordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder  

d. der Form- und Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Stadt vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Detmold, 14.12.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
Frank Hilker 

Kr.Bl. Lippe 22.12.2023 
 
 
 
567 Herstellungssatzung Schulfichtenweg ein-
 schließlich der Anlage „Bauprogramm  
 Schulfichtenweg“ 
 

Satzung 
 

über die endgültige Herstellung der Erschließungsan-
lage entsprechend der Satzung über die Erhebung von 
Erschließungsbeiträgen in der Stadt Detmold vom 30. 
Juni 1992 für die Anlage: 
 

“Schulfichtenweg“ vom 14.12.2023 
 

Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 7 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in 
der zur Zeit gültigen Fassung und § 8 Absatz 3 über die end-
gültige Herstellung von Erschließungsanlagen der Satzung 
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt 
Detmold vom 30. Juni 1992 hat der Rat der 
Stadt Detmold in seiner Sitzung am 13.12.2023 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

§1 
 

Der Rat stellt die endgültige Herstellung der Erschließungs-
anlage fest und bestimmt, dass sie abweichend von den im 
§ 8 Absatz 1 der Satzung über die Erhebung von Erschlie-
ßungsbeiträgen in der Stadt Detmold vom 30. Juni 1992 
festgesetzten Herstellungsmerkmalen mit folgenden Her-
stellungsmerkmalen 

 der asphaltierten Mischverkehrsfläche für alle 
Verkehrsarten 
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 der Entwässerung durch: 
 offenen Wegeseitengraben 
 Entwässerungsrinne mit Straßeneinlauf 
 der Beleuchtung 

 
ihren endgültigen Ausbauzustand gemäß der beigefügten 
Ausbauplanung erreicht hat. 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung über die über die endgültige Her-
stellung der Erschließungsanlage entsprechend der Sat-
zung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der 
Stadt Detmold vom 30. Juni 1992 für die Anlage: “Schulfich-
tenweg“ vom 14.12.2023 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder  

d. der Form- und Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Stadt vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Detmold, 14.12.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kr.Bl. Lippe 22.12.2023 
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568 5. Änderungssatzung Rettungsdienst 
 

5. Satzung zur Änderung der 
„Satzung für die Benutzung von Einrichtungen des 
Krankentransportes und des Rettungsdienstes der 

Stadt Detmold und über die Erhebung von Gebühren 
vom 19.12.2008“ 
vom 14.12.2023 

 
Aufgrund des § 7 und des § 41 Abs. 1 Buchst. f) der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), die zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 
490), geändert worden ist, der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG) für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 712/SGV NW 610), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.  April 2023 
(GV. NRW. S. 233) geändert worden ist und § 6 Abs. 2 des 
Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung 
und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsge-
setz NRW – RettG NRW) vom 24. November 1992 (GV NW 
S. 457), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886) geändert worden ist,  
hat der Rat der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
13.12.2023 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung für die Benutzung von Einrichtungen des Kran-
kentransportes und des Rettungsdienstes der Stadt Detmold 
und über die Erhebung von Gebühren vom 19.12.2008, die 
zuletzt durch Satzung vom 02.10.2019 geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 
§ 6 wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 6 Gebühren 
 
(1) Gebühren für den Krankentransportwagen 
 Pauschale bis einschl. 75 Kilometer 295,00 € 
 Gebühr für jeden weiteren Kilometer     2,50 € 
(2) Gebühren für den Rettungswagen 
 Pauschale bis einschl. 75 Kilometer 810,00 € 
 Gebühr für jeden weiteren Kilometer     2,50 € 
 
7) Für die Tätigkeit der Leitstelle wird die vom Kreis Lippe 
ermittelte Leitstellengebühr in Höhe von 86,00 € erhoben 
und im Abrechnungsverfahren direkt an den Kreis Lippe wei-
tergeleitet (durchlaufende Gelder). 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzungsänderung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende 5. Satzung zur Änderung der „Satzung für 
die Benutzung von Einrichtungen des Krankentransportes 
und des Rettungsdienstes der Stadt Detmold und über die 
Erhebung von Gebühren vom 19.12.2008“ wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung  

 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder  

d. der Form- und Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Stadt vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Detmold, 14.12.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
Frank Hilker 

Kr.Bl. Lippe 22.12.2023 
 
 
 
569 4. Änderungssatzung Parkgebühren 
 

4. Änderungssatzung 
zur „Gebührenordnung für die Erhebung von Parkge-
bühren im Gebiet der Stadt Detmold vom 28.05.2018“ 

vom 14.12.2023 
 
Aufgrund des § 6a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgeset-
zes in der Fassung vom 05. März 2003 (BGBl. I S. 310,919), 
das zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 02. März 
2023 (BGBl. I S. 56) geändert worden ist, § 4 der Verord-
nung über Zuständigkeiten im Bereich Straßenverkehr und 
Güterbeförderung vom 05. Juli 2016 (GV. NRW. S.515), die 
zuletzt durch Verordnung vom 01. Februar 2022 (GV. NRW. 
S, 141) geändert worden ist, in Verbindung mit § 38 Buchst. 
b) des Ordnungsbehördengesetzes (OBG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV.NW. S. 528), 
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 
(GV. NRW. S. 762) geändert worden ist, dem Elektromobili-
tätsgesetz vom 5. Juni 2015 (BGBl. I S. 898), das durch Ar-
tikel 2 Abs.34 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. 
I S. 2752) geändert worden ist, wird von der Stadt Detmold 
als örtlicher Ordnungsbehörde gem. dem Beschluss des Ra-
tes der Stadt Detmold vom 13.12.2023 folgende Satzung er-
lassen:  
 

Art. 1 
 
Die Gebührenordnung für die Erhebung von Parkgebühren 
im Gebiet der Stadt Detmold vom 28.05.2018, die zuletzt 
durch Satzung vom 20.06.2023 geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
 
 
1. In § 4 Satz 1 ist der Klammerzusatz „Kfz-Kennzei-
 chen mit E-Zusatz“ zu streichen. § 4 Satz 2 ist kom-
 plett zu streichen. 
 
2. § 3 wird wie folgt neu gefasst: 
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 Die jährliche Gebühr für Bewohnerparkausweise 
 der Parkzone A beträgt 240,00 Euro. Die jährliche 
 Gebühr für Bewohnerparkausweise der Parkzonen 
 B-H beträgt jeweils 144,00 Euro. Eine Erstattung 
 von bereits gezahlten Gebühren bei Wegfall der 
 Anspruchsvoraussetzungen ist ausgeschlossen. 
 
 Die Gebühr für die Änderung eines Bewohnerpark-
 ausweises beträgt 15,00 Euro. 
 
 Die Bewohnerparkausweise für die Parkzone A be-
 rechtigen auch zum Parken auf den Parkplätzen 
 Kronenplatz und Werrebogen. 
 

Art. 2 
 
Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 4. Änderungssatzung zur „Gebührenord-
nung für die Erhebung von Parkgebühren im Gebiet der 
Stadt Detmold vom 28.05.2018“ vom 14.12.2023 wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder  

d. der Form- und Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Stadt vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Detmold, 14.12.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
Frank Hilker 

Kr.Bl. Lippe 22.12.2023 
 
 
 
570 2. Änderungssatzung Vergnügungssteuer 
 

2. Änderungssatzung 
zur Satzung über die Erhebung von Vergnügungs-

steuer in der 
Stadt Detmold (Vergnügungssteuersatzung) vom 

16.12.2010 
vom 14.12.2023 

 
 

 
Aufgrund des § 7 und des § 41 Abs. 1 Buchst. f) und des § 
60 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), 
die zuletzt durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 
490) geändert worden ist, und der §§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 
2 Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV 
NRW S. 712/SGV NRW 610), das zuletzt durch Gesetz vom 
25. April 2023 (GV. NRW. S. 233) geändert worden ist, hat 
der Rat der Stadt Detmold in seiner Sitzung vom 13.12.23 
folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in 
der Stadt Detmold (Vergnügungssteuersatzung) vom 
16.12.2010 wird wie folgt geändert: 
 
Die Steuer in § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 wird bei Apparaten mit 
Gewinnmöglichkeit von 19 v.H. auf 20 v. H. des Einspieler-
gebnisses angehoben. 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzungsänderung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende 2. Änderungssatzung zur Satzung über die 
Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Detmold 
(Vergnügungssteuersatzung) vom 16.12.2010 vom 
14.12.2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder  

d. der Form- und Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Stadt vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Detmold, 14.12.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
Frank Hilker 

Kr.Bl. Lippe 22.12.2023 
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571 Allgemeine Vorschrift der Stadt Detmold für die 
 Gewährung von Zuwendungen zum Ausgleich 
 nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen 
 Personennahverkehr im Zusammenhang mit 
 dem Deutschlandticket im Jahr 2024 in 
 Nordrhein-Westfalen vom 19.12.2023 
 

Präambel 
Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, ein digitales, 
deutschlandweit gültiges „Deutschlandticket“ für den öffent-
lichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu einem Einführungs-
preis von 49 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Abon-
nement einzuführen. Das Deutschlandticket ist zum 1. Mai 
2023 gestartet. In der Umsetzung arbeiten Bund, Länder, 
kommunale Spitzenverbände und Unternehmensverbände 
eng zusammen. Bund und Länder stellen für das Deutsch-
landticket jährlich Mittel zur Verfügung. Hierzu passt der 
Bund das Regionalisierungsgesetz (RegG) an. Bund und 
Länder haben sich weiterhin darauf verständigt, dass die 
notwendige Auskömmlichkeit des Tarifs für das Deutsch-
landticket gewährleistet wird. Auch in den Folgejahren wol-
len Bund und Länder gemeinsam vereinbaren, wie die Fi-
nanzierung durch Ticketeinnahmen und Zuschüsse sicher-
gestellt wird. 
Im Hinblick auf die Fortführung des Deutschlandtickets im 
Jahre 2024 wurden beim Bund-Länder-Gipfel am 
06.11.2023 folgende Beschlüsse getroffen: Bund und Län-
der verständigten sich darauf, im Jahr 2023 zur Verfügung 
gestellte und nicht verbrauchte Mittel im Jahr 2024 für den 
Ausgleich der finanziellen Nachteile aus dem Deutschland-
ticket einsetzen zu können. Bund und Länder beauftragen 
die Verkehrsministerkonferenz damit, rechtzeitig vor dem 
01.05.2024 ein Konzept zur Durchführung des Deutschland-
tickets ab dem Jahre 2024 vorzulegen. Damit wird eine wei-
tere Finanzierungspflicht durch Bund und Länder im Jahr 
2024 ausgeschlossen. In diesem Zusammenhang ist es 
möglich, dass der Ticketpreis angehoben wird. 
Seitens Bund und Länder wurde die Empfehlung ausgespro-
chen, die Tarifanwendung zunächst befristet bis zum 
30.04.2024 vorzuschreiben und die Ausgleichsverpflichtung 
vorläufig auf diesen Zeitraum zu begrenzen 
Das bundesweit gültige Deutschlandticket ermöglicht den 
Fahrgästen mit einem einfachen und günstigen An-gebot die 
Nutzung des ÖPNV und stellt einen Baustein für einen at-
traktiven ÖPNV dar. Daneben soll mit dem von Bund und 
Ländern noch zu erarbeitenden Ausbau- und Modernisie-
rungspakt auch das verkehrliche Angebot weiterentwickelt 
werden. 
 
1 Rechtsgrundlagen, Rechtsform, Zuständigkeit 
 
1.1 Rechtsgrundlagen 
Diese allgemeine Vorschrift beruht auf den Richtlinien Zu-
wendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2024 (im folgen-
den RDT-NRW) i. V. m. Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 
1370/2007. 
 
1.2 Rechtsform 
Diese allgemeine Vorschrift ergeht als Allgemeinverfügung 
der Stadt Detmold gemäß GO NRW. 
 
1.3 Zuständigkeit / Aufgabenträger als zuständige 
Behörde 
Zuständige Behörde i. S. d. Art. 2 lit. b) und l) VO (EG) Nr. 
1370/2007 für den Erlass und die Durchführung der allge-
meinen Vorschrift ist die Stadt Detmold als Aufgabenträger 
des ÖPNV gemäß § 3 Abs. 1 ÖPNVG NRW. Soweit in dieser 
Allgemeinverfügung von der zuständigen Behörde die Rede  

 
ist, ist damit die Stadt Detmold als der diese Allgemeinver-
fügung erlassende Aufgabenträger gemeint. 
 
1.4 Zuständigkeit infolge Delegation 
 
Soweit der hiesigen zuständigen Behörde künftig im Rah-
men von Delegationsvereinbarungen gemäß § 23 Abs. 
1 1. Alt. GkG NRW die Zuständigkeit nach RDT-NRW bezo-
gen auf bestimmte Linien/Linienabschnitte oder ein be-
stimmtes Gebiet übertragen wird, gelten die Regelungen 
dieser allgemeinen Vorschrift entsprechend. Soweit die hie-
sige zuständige Behörde künftig im Rahmen von Delegati-
onsvereinbarungen gemäß § 23 Abs. 
1 1. Alt. GkG NRW die Zuständigkeit nach RDT-NRW bezo-
gen auf bestimmte Linien/Linienabschnitte oder ein be-
stimmtes Gebiet auf eine andere Behörde überträgt, finden 
die Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift darauf keine 
Anwendung. 
 
2 Geltungsbereich 
 
2.1 Geografischer Geltungsbereich 
 
Diese allgemeine Vorschrift gilt im gesamten Gebiet (räum-
licher Zuständigkeitsbereich) der Stadt Detmold. 
 
2.2 Einbezogene Arten von Verkehrsdiensten und 
Definition der Linienbündel  
 
2.2.1 Einbezogene Arten von Verkehrsdiensten 
 
Diese allgemeine Vorschrift gilt für alle Linienverkehre nach 
§ 42 PBefG im Zuständigkeitsbereich der zuständigen Be-
hörde (Ziff. 2.1), soweit es sich dabei um öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) gemäß § 8 Abs. 1 und Abs. 2 PBefG 
handelt. 
Hinsichtlich der durch Delegation begründeten Zuständig-
keit bezieht sich die Geltung der allgemeinen Vorschrift auf 
die in Ziff. 2.1 genannten Verkehre. 
 
2.2.2 Definition „Linienbündel“ und „Linie“ bzw. „ein-
zelne Linien“ 
2.2.2.1 Linienbündel 
Im Rahmen des Antrags- und Bewilligungsverfahrens erfolgt 
die Aufschlüsselung der maßgeblichen Daten differenziert 
nach Linienbündeln bzw. Linien. Linienbündel / Linien wer-
den für diese Zwecke wie folgt definiert: 
 
a) Linienbündel im engeren Sinne 
Ein Linienbündel liegt in folgenden Fällen vor: 
- wenn dem Betreiber Genehmigungen nach § 9 
 Abs. 2 PBefG „gebündelt“ erteilt wurden oder 
 
- wenn der maßgebliche Nahverkehrsplan Linien-
 bündel definiert und das jeweilige Bündel 
 ausschließlich von einem Betreiber bedient wird, 
 der für alle Linien des Bündels Inhaber der 
 personenbeförderungsrechtlichen Genehmigun-
 gen bzw. Erlaubnisse bzw. der Betriebsführung ist 
 (vgl. Ziff. 4.1). Als ein Betreiber gilt auch eine 
 Gemeinschaft mehrerer Unternehmen, wenn die 
 fraglichen Verkehre aufgrund von Gemeinschafts-
 konzessionen bedient werden (vgl. Ziff. 4.1). 
 
b) Vorhandene Netze als Linienbündel im weiteren Sinne 
 
Definiert der maßgebliche Nahverkehrsplan keine Linien-
bündel bzw. liegt keine „gebündelte“ Genehmigung nach 
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 § 9 Abs. 2 PBefG vor, so wird ein vorhandenes Verkehrs-
netz als ein Linienbündel behandelt, insbesondere bei Li-
nien, die wirtschaftliche und/oder verkehrliche Verflechtun-
gen i. S. d. § 9 Abs. 2 PBefG aufweisen. In diesem Fall legt 
der Betreiber mit Antragstellung die Bündelung der betref-
fenden Linien dar. Wenn die zu-ständige Behörde dem nicht 
binnen vier Wochen widerspricht, gilt ihre Zustimmung zu 
dieser gebündelten Betrachtung als erteilt. Buchstabe c) gilt 
auch für diesen Fall. 
 
c) Teile von Linienbündeln 
 
Bei gemischten Linienbündeln (Bedienung eines Linienbün-
dels bzw. eines vorhandenen Netzes durch mehrere Betrei-
ber) werden die jeweils von einem Betreiber bedienten Li-
nien dieses Bündels als ein Linienbündel behandelt. 
 
2.2.2.2 Einzelne Linien 
 
Liegt kein Linienbündel i.S.d Ziff. 2.2.2.1 lit. a) bis c) vor, wer-
den die Linienverkehre eines Betreibers jeweils einzeln be-
trachtet. 
 
3 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der Be-
treiber 
Gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. a) VO (EG) Nr. 1370/2007 wird die 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der Betreiber in dieser 
allgemeinen Vorschrift wie folgt definiert: 
 
3.1 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung: Deutsch-
landticket¹ als Höchsttarif für Zeitfahrausweise 
 
Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser 
allgemeinen Vorschrift (dazu Ziffer 2.2) öffentliche Perso-
nenverkehrsdienste im ÖPNV erbringen, sind verpflichtet, 
während der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift das 
Deutschlandticket im Sinne des § 9 Absatz 1 des Regionali-
sierungsgesetzes (RegG) als Höchsttarif im Sinne des Art. 3 
Absatz 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemäß den Vor-
gaben dieser allgemeinen Vorschrift entsprechend Ziffern 
2.1 und 2.2 anzuwenden / anzuerkennen (im Folgenden „Ta-
rifanerkennung“ bzw. „Tarifanerkennungspflicht“ oder „Tarif-
anwendung“ bzw. „Tarifanwendungspflicht“) und zu kontrol-
lieren. 
Die Tarifanerkennung / Tarifanwendung beinhaltet die Be-
förderung von Fahrgästen mit einem gültigen Deutschland-
ticket, ohne dass den Fahrgästen hierfür zusätzliche Kosten 
entstehen. Die Verkehrsunternehmen sind im Zusammen-
hang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets zudem 
berechtigt und verpflichtet, an der bundesweit abgestimmten 
Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket für das Jahr 
2024 teilzunehmen, , die hierfür erforderlichen Daten bereit-
zustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich 
geltend zu machen und ggf. diese Ansprüche überschie-
ßende Einnahmen abzugeben (Anlage 5). Soweit ein Ver-
kehrs-unternehmen Verkehrsleistungen im SPNV oder 
ÖPNV auch in den Bezirken anderer Aufgabenträger er-
bringt, , gilt die Verpflichtung nach dem vorstehenden Satz 
für das Verkehrsunternehmen, wenn das Verkehrsunter-
nehmen im Verhältnis zu diesen anderen Aufgabenträgern 
ebenfalls einen Ausgleichsanspruch erwirbt, der dem An-
spruch nach dieser Allgemeinen Vorschrift und den Vorga-
ben der RDT-NRW entspricht, 
                                                                                               
¹ Die Bezeichnung Deutschlandticket umfasst alle Varianten 
des deutschlandweit gültigen D-Tickets zu den bundes-
weit einheitlich geltenden Tarifbedingungen gemäß den 
Tarifbestimmungen Deutschlandticket (Anlage 1) 

 
und wenn der Aufgabenträger eine entsprechende Ver-
pflichtung bzgl. der bundesweit abgestimmten Einnahme-
aufteilung auch für alle anderen in seinem Zuständigkeitsbe-
reich tätigen Verkehrsunternehmen schafft, die Ausgleichs-
zahlungen nach den RDT-NRW erhalten. 
Die Verkehrsunternehmen sind zudem verpflichtet, Beförde-
rungsbedingungen des Deutschlandtickets aufzustellen und 
zu veröffentlichen und, wenn und soweit im Zusammenhang 
mit der Tarifanerkennung erforderlich, Tarifgenehmigungs-
anträge für das Deutschlandticket selbst zu stellen und/oder 
bei entsprechenden Tarifanträgen Dritter mitzuwirken und 
keine Einwände hiergegen vorzubringen. Sie haben in dem 
ihnen möglichen, erforderlichen und zumutbaren Umfang an 
der bundesweit einheitlichen Umsetzung des Deutschlandti-
ckets mitzuwirken. 
Im Hinblick auf die Standards zur bundesweiten Kontrollier-
barkeit des Deutschlandtickets sind die Vorgaben der bun-
desweit abgestimmten Eckpunkte zur Kontrolle des 
Deutschlandtickets einzuhalten. 
 
4 Weitere Voraussetzungen für die Gewährung 
der Mittel 
 
4.1 Kreis der Antragsberechtigten / Betreiber 
 
Antragsberechtigt sind Verkehrsunternehmer nach § 3 
PBefG, die Verkehre i. S. d. Ziff. 2.2.1 betreiben (Betreiber). 
Betreiber ist die natürliche oder juristische Person, die Inha-
ber von Liniengenehmigungen oder einstweiligen Erlaubnis-
sen nach PBefG ist oder die Betriebsführer gemäß § 2 Abs. 
2 Nr. 3 PBefG ist. 
Im Fall von Gemeinschaftskonzessionen sind die Gemein-
schaftskonzessionäre jeweils anteilig entsprechend ihres 
Leistungsanteils in Wagenkm gemäß 6.5.2 antragsberech-
tigt, wenn nicht die Betriebsführung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 
PBefG auf einen Betreiber übertragen ist. 
Im Fall der Betriebsführungsübertragung ist nur der Be-
triebsführer, nicht auch der Genehmigungsinhaber antrags-
berechtigt. 
 
4.2 Anwendung/Anerkennung von Gemeinschafts-
, Übergangs- und landesweiten Tarifen sowie dem 
Deutschlandticket 
 
Der Ausgleich wird nur Betreibern gewährt, die auf ihren Li-
nienverkehren in dem Zeitraum, für das der Aus-gleich be-
gehrt wird (Bewilligungszeitraum), die gültigen Gemein-
schaftstarife in ihrer jeweils geltenden Fassung (insbeson-
dere Tarif „Westfalentarif“ der OWL Verkehr GmbH) und 
Übergangstarife sowie den landesweiten Tarif gemäß § 5 
Abs. 3 ÖPNVG NRW und das Deutschlandticket anwenden 
oder zumindest anerkennen. Sollte in dem betreffenden Jahr 
die dem Betreiber erteilte Genehmigung bzw. Erlaubnis (Ziff. 
4.1) nicht während des gesamten Jahres gelten, so gilt die 
Anforderung nach Satz 1 nur für die Dauer der jeweiligen 
Genehmigung bzw. Erlaubnis. 
 
4.3 Weitere Anforderungen 
 
4.3.1 Anreizregelung 
 
Gemäß der Anreizregelung nach Ziff. 8 setzt die Gewährung 
von Mitteln nach dieser allgemeinen Vorschrift voraus, dass 
die Fahrgäste der Betreiber auf den vom Geltungsbereich 
dieser allgemeinen Vorschrift umfassten Linienverkehren 
die Mobilitätsgarantie NRW nutzen können. 
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4.3.2 Verkehrsdienste gemäß personenbeförderungs-
rechtlicher Genehmigungen 
 
Voraussetzung für die Gewährung des Ausgleichs ist ferner, 
dass der Betreiber die von ihm betriebenen und vom Gel-
tungsbereich der allgemeinen Vorschrift umfassten Linien-
verkehre im Bewilligungszeitraum gemäß den ihm erteilten 
personenbeförderungsrechtlichen Genehmigungen bzw. Er-
laubnissen einschließlich Zustimmungen zum Fahrplan 
durchführt. 
 
4.3.3 Meldepflicht Abos 
 
Der Betreiber hat die von ihm selbst oder von einem beauf-
tragten Dritten ausgegebenen Abonnements zum Stichtag 
30. April 2023, 31. Januar 2024 und 31. Januar 2025 sowie 
die Summe der als Chipkarte ausgegebenen Deutschlandti-
ckets in 2024 und die Summe der nicht als Chipkarte ausge-
gebenen Deutschlandtickets in 2024 dem Aufgabenträger 
zu melden, soweit dies nicht durch die Verbundorganisation 
erfolgt. 
. 
4.3.4 Meldung der Verkäufe des Deutschlandtickets 
 
Der Betreiber ist verpflichtet, dass sichergestellt wird, dass 
die Fahrausweisverkäufe des Deutschlandtickets an die von 
der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher Ver-
kehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund 
GmbH, dem Bundesverband Deutscher Omnibusunterneh-
men e.V. und dem Bundesverband SchienenNahverkehr 
e.V. gebildete EAV-Clearingstelle fristgerecht gemeldet wer-
den. 
 
5 Ausgleich 
 
5.1 Gewährung eines finanziellen Ausgleichs im 
Zusammenhang mit dem Deutschlandticket 
 
Die Verkehrsunternehmen haben für die Monate Januar bis 
April 2024 (Bewilligungszeitraum) Anspruch auf Ausgleichs-
leistungen für die ihnen durch die Anerkennung / Anwen-
dung des Deutschlandtickets entstehenden finanziellen 
Nachteile nach Maßgabe der obligatorischen Regelungen 
der RDT-NRW, insbesondere nach deren Nummern 5.4.1 
bis 5.4.6. 
 
Die Höhe des Budgets als maximal bereitgestellter Aus-
gleichsbetrag eines Förderzeitraumes für die Verkehrs-un-
ternehmen ergibt sich aus den Mitteln, die dem Aufgaben-
träger vom Land NRW gemäß RDT-NRW zur Verfügung ge-
stellt werden. 
 
Der Ausgleich wird in Form einer Zuweisung gewährt. 
 
Für vollständig neu eingeführte verkehrliche Angebote, für 
die keine Referenzwerte des Jahres 2019 ermittelt werden 
können, ist zur Ermittlung der Solleinnahmen ausnahms-
weise die Nutzung von Ist-Daten des Jahres 2022 zulässig. 
Sofern keine Werte aus den Vorjahren bestehen, sind vali-
dierte Prognosedaten zulässig. Diese Prognosedaten müs-
sen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ist-Daten zur 
Nutzung mit dem Deutschlandticket und der preislichen 
Elastizität beim Nachweisverfahren validiert werden. 
 
5.2 Kein Anspruch auf Vollkompensation 
 
Diese allgemeine Vorschrift begründet keinen Anspruch auf 
Vollkompensation der finanziellen Nettoeffekte nach Art. 3  

 
Abs. 2, Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 i. V. m. dem Anhang 
der VO (EG) Nr. 1370/2007. 
 
5.3 Begrenzung des Ausgleichs 
 
Als Ausgleich erhält der Betreiber maximal die sich aus 
RDT-NRW ergebenden Beträge gemäß Ziff. 6, soweit dieser 
die beihilfenrechtlichen Obergrenzen nicht überschreiten, 
die sich aus der Festlegung der Parameter nach Ziff. 7 sowie 
der Überkompensationskontrolle nach Ziff. 7 in Verbindung 
mit dem Anreizsystem nach Ziff. 8 ergeben. 
 
6 Berechnung 
 
6.1 Weiterleitung von Mitteln 
 
Gemäß RDT-NRW werden vorbehaltlich der in Ziff. 5.3 ge-
nannten Einschränkungen und unter den weiteren Voraus-
setzungen dieser allgemeinen Vorschrift an die Betreiber die 
auf sie jeweils entfallenden Anteile an den bereitgestellten 
Budgets als Ausgleich weitergeleitet. 
 
6.2 Hierfür bereitgestelltes Budget 
 
Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind ge-
mäß Ziff. 5.4.1-5.4.7 RDT-NRW zu ermitteln. 
 
Gemäß RDT-NRW stellt die Stadt Detmold hierfür 100 % der 
auf sie nach RDT-NRW entfallenden Mittel bereit.  
 
6.3 Maßstäbe für die Weiterleitung der Mittel 
 
Die Ermittlung der Anteile der Betreiber an dem Budget ge-
mäß Ziff. 5.1 erfolgt gemäß den durch Anwendung des 
Deutschlandtickets entstehenden finanziellen Nachteile 
nach Maßgabe der obligatorischen Regelungen der RDT-
NRW insbesondere nach deren Ziffern 5.4.1 bis 5.4.7. Die 
Anteile eines Betreibers werden nach je-dem ÖDA getrennt 
berechnet und ausgewiesen. 
 
6.4 Maßgebliche durch das Deutschlandticket ent-
stehende finanzielle Nachteile  
 
Maßgeblich sind die sich aus der Ziff. 5.4.1-5.4.7 RDT-NRW 
ergebenden Nachteile. 
 
6.5 Ermittlung Werte im Gebiet der jeweiligen zu-
ständigen Behörde (Wagenkm) 
 
6.5.1 Bei Betreibern, die im Gebiet mehrerer zuständiger 
 Behörden tätig sind, erfolgt die Zuordnung der 
 Nachteile nach 6.4 wie folgt: 
 
Sämtliche Nachteile, die ein Betreiber im Bewilligungszeit-
raum ertragen hat (vgl. Ziff. 6.4) werden gemäß der von die-
sem Betreiber im Bewilligungszeitraum landesweit (in Nord-
rhein-Westfalen) erbrachten Wagenkilometer (Wagenkm) 
auf die zuständigen Behörden in Nordrhein-Westfalen ver-
teilt, in deren Gebieten der jeweilige Betreiber im Bewilli-
gungszeitraum tätig war. Für Verkehre, die auf Grund eines 
öffentlichen Dienstleistungsauftrags im Sinne von Art. 3 
Abs.1 der VO (EG) 1370/2007 durchgeführt werden, ist die 
Zuordnung und Berechnung der Erträge jeweils gesondert 
vorzunehmen. 
 
Für die Zuordnung der Nachteile ist wie folgt vorzugehen: 
Ausgangspunkt ist zum einen die Summe aller Nachteile ei-
nes Betreibers (Ziff. 6.4) und zum anderen die Summe aller  
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von diesem Betreiber erbrachten Wagenkilometer (Ziff. 6.5.1 
– 6.5.4) im Bewilligungszeitraum. Hieraus ist zu ermitteln, 
welchen Nachteil (Euro) pro Wagenkm dieser Betreiber zu 
tragen hat (Durchschnittsbetrachtung). Dieser Satz (Euro je 
Wagenkm) ist mit den im Gebiet der zuständigen Behörde 
erbrachten Wagenkm dieses Betreibers im Bewilligungszeit-
raum zu multiplizieren. Hieraus ergeben sich die der zustän-
digen Behörde zuzuordnenden Nachteile dieses Betreibers. 
 
6.5.2 Maßgeblich sind die im Linienverkehr nach § 42, § 43 
Nr. 2 PBefG im ÖPNV in Nordrhein-Westfalen erbrachten 
Wagenkm. Dies schließt die auf grenzüberschreitenden Li-
nien in NRW erbrachten Wagenkm ein. Nicht berücksichtigt 
werden Bedarfsverkehre nach §§ 42, 43 Nr. 2 PBefG. Für 
Verkehre, die auf Grund eines öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags im Sinne von Art. 3 Abs.1 der VO (EG) 1370/2007 
durchgeführt werden, sind ausschließlich die Wagenkm des 
öffentlichen Dienstleistungsauftrags maßgeblich. 
 
6.5.3 Wagenkilometer sind die tatsächlich erbrachten – und 
soweit es sich um Linienverkehr nach § 42 PBefG handelt: 
fahrplanmäßigen – Betriebsleistungen einschließlich Ver-
stärkerfahrten. Ein- und Aussetzfahrten werden nicht be-
rücksichtigt. 
 
6.6 Rechnerischer Anteil des jeweiligen Betreibers 
an den Mitteln Die Anteile des jeweiligen Betreibers an 
dem Budget nach Ziff. 6.2 werden vorbehaltlich Ziff. 6.7 
wie folgt errechnet: 
 
6.6.1 Rechnerischer Anteil des jeweiligen Betreibers an 
den Mitteln nach RDT-NRW 
 
Die zuständige Behörde addiert sämtliche ihr nach Ziff. 6.5 
zuzuordnenden Nachteile (Ziff. 6.4). 
Sie errechnet sodann die Anteile der Betreiber an dieser 
Summe. 
Schließlich multipliziert sie den Anteil des jeweiligen Betrei-
bers mit dem nach Ziff.6.2 bereitgestellten Budget. Dies 
ergibt vorbehaltlich Ziff. 6.7 den rechnerischen Anteil des je-
weiligen Betreibers an den Mitteln nach RDT- NRW. 
 
6.7 Vorbehalt / Korrektur des Anteils 
 
Die Weiterleitung des gemäß vorstehenden Regelungen be-
rechneten Anteils an den Mitteln nach RDT-NRW (Ziff. 6.6) 
an den jeweiligen Betreiber steht unter dem Vorbehalt, dass 
sich aus den weiteren Regelungen dieser allgemeinen Vor-
schrift zur Überkompensation kein niedrigerer Betrag ergibt; 
insofern handelt es sich bei der Ermittlung des Anteils an 
den Mitteln nach RDT-NRW um einen Höchstbetrag (Ober-
grenze nach RDT-NRW). Soweit die Überkompensations-
prüfung bei einem Betreiber dazu führt, dass der Ausgleich 
bis zur Grenze der Überkompensation auf einen niedrigeren 
Betrag als den sich nach Ziff. 6.6 ergebenden rechnerischen 
Anteil an den Mitteln nach RDT-NRW abgesenkt werden 
muss, wird der Differenzbetrag zwischen dem rechnerischen 
Anteil dieses Betreibers an den Mitteln nach RDT-NRW und 
dem für ihn gemäß der Überkompensationsprüfung festge-
setzten Ausgleichsbetrag entsprechend Ziff. 6.6 auf die üb-
rigen Betreiber verteilt, allerdings in Bezug auf die jeweiligen 
Betreiber nur bis zu der für sie jeweils ermittelten Grenze der 
Überkompensation). 
 
7 Grundlegende Regelungen zum Überkompen-
sationsverbot und zur Parametrisierung nach VO (EG) 
Nr. 1370/2007 
 

 
7.1 Systematik 
 
Gemäß Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 ist der Aus-
gleich Ziff. 5.1 auf den finanziellen Nettoeffekt der gemein-
wirtschaftlichen Verpflichtung zu begrenzen (Ziff. 5.3). Zur 
Wahrung dieses Überkompensationsverbots sind eine 
Vorab-Parametrisierung sowie eine nachträgliche Überkom-
pensationskontrolle wie folgt durchzuführen: 
 
Zunächst werden die Ausgleichsparameter gemäß Art. 4 
Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 (Obergrenze nach Parame-
tern) so gebildet, dass eine Überkompensation ausge-
schlossen wird. Der durch die Parameter bestimmte Betrag 
ist der maximal mögliche Ausgleich; siehe dazu Ziff. 7.4 und 
7.5. 
 
Die Parametrisierung erfolgt nach den erwarteten Fahrgeld-
einnahmen der Monate Januar bis April 2024 pro erwarteten 
Wagenkilometer der Monate Januar bis April 2024. 
 
Bei der nachträglichen Überkompensationskontrolle gemäß 
Art. 6 Abs. 1 i.V.m. dem Anhang der VO (EG) Nr. 1370/2007 
erfolgt eine Spitzabrechnung auf Grundlage der tatsächlich 
nachgewiesenen Nachteile. Der Aus-gleich ist danach be-
grenzt auf den Differenzbetrag aus den maßgeblichen Nach-
teilen und den tatsächlichen Nachteilen. Für diese beiden 
Schritte zur Wahrung des Überkompensationsverbots gel-
ten die folgenden grundsätzlichen Regelungen der Ziffern 
Ziff. 7. 
 
7.2 Vorrang der Regelungen eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags 
 
Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen 
öffentlichen Personenverkehr auf Grundlage öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge erbracht werden (gemeinwirtschaft-
liche Verkehrsdienste), gelten die Regelungen dieses öffent-
lichen Dienstleistungsauftrags einschließlich etwaiger Er-
gänzungen und/oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor 
den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in 
Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerkennung / Tarifanwen-
dung und die hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen 
nur insoweit, wie der jeweilige öffentliche Dienstleistungs-
auftrag eine entsprechende Pflicht zur Anerkennung / An-
wendung des Deutschlandtickets und die hierfür zu gewäh-
renden Ausgleichsleistungen enthält; im Übrigen ergibt sich 
die Tarifanerkennungspflicht / Tarifanwendungspflicht ein-
schließlich der hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistun-
gen aus dieser allgemeinen Vorschrift. 
 
7.3 Bezugspunkt für die Prüfung einer Überkom-
pensation 
 
Die Parametrisierung sowie die nachträgliche Überkompen-
sationskontrolle nach Maßgabe dieser allgemeinen Vor-
schrift beziehen sich auf ein Linienbündel bzw. auf eine ein-
zelne Linie in den Fällen, in denen kein Linienbündel be-
steht, wobei nach Maßgabe von Ziff. 7.4 auch grenzüber-
schreitende Linienabschnitte einbezogen sind. 
Die Prüfung bezieht sich hierbei auf die gesamten Kosten 
bzw. Nachteile für die Bedienung dieser Linien(bündel) im 
jeweiligen Bewilligungszeitraum. 
 
7.4 Parameter gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. b) i) VO (EG) 
Nr. 1370/2007 
Der Betreiber hat mit Antragstellung (Ziff. 9) für jedes Linien-
bündel bzw. für jede Linie (Ziff. 2.2.1) eine Vorabkalkulation  
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der Nachteile einzureichen; er hat dazu ein vorgegebenes 
Formblatt zu verwenden. 
 
7.5 Erstellung der Vorabkalkulation 
 
Nachteile sind jeweils netto, also ohne die jeweilige Mehr-
wertsteuer auszuweisen. 
Der Betreiber entwickelt die Vorabkalkulation (Ziff. 7.5) gem. 
Ziff. 7.4. 
 
7.6 Grundsätze / Testate 
 
Der Betreiber weist durch Eigenerklärung und auf Verlangen 
durch Testat eines von ihm beauftragten Wirtschaftsprüfers 
/ Steuerberaters die Einhaltung der nachfolgend genannten 
Anforderungen nach: 
 die Anforderungen an die sachgerechte Zuordnung der 

Nachteile nach objektiven Maßstäben auf die Linie bzw. 
das Linienbündel sind erfüllt; Ziff. 5 des Anhangs der VO 
(EG) Nr. 1370/2007 ist beachtet (getrennte Rechnungs-
legung); 

 der Betreiber hat die Aufteilungsmaßstäbe für alle Leis-
tungen einheitlich angewendet; 

 für die Abschnitte von allen Linien, die das Zuständig-
keitsgebiet der zuständigen Behörde überschreiten, ist 
die Aufteilung der Nachteile sachgerecht, nachvollzieh-
bar und jeweils einheitlich nach den gleichen objektiven 
Maßstäben auf die Abschnitte der Linien in den Gebieten 
der jeweiligen zuständigen Behörden erfolgt; 

 Leistungen aufgrund öffentlicher Dienstleistungsauf-
träge sind rechnerisch getrennt; 

 die Kalkulation ist nach nachvollziehbaren Maßstäben 
aus den tatsächlichen Nachteilen des Vergleichszeit-
raums nach Ziff. 7.1 und der Prognose der Ertrags- und 
Kostenentwicklung erstellt; 

 die Herleitung der Kalkulation erfolgt für alle Leistungen 
des Unternehmens einheitlich; 

 soweit Änderungen der Herleitung erfolgten, besteht 
eine Überleitungsrechnung, über die die Einheitlichkeit in 
Bezug auf die ursprüngliche Herleitung der Kalkulation 
nachvollzogen werden kann. 

 
8 Anreizsystem gemäß Anhang VO (EG) Nr. 
1370/2007 
 
Gemäß Ziffer 7 des Anhangs der VO (EG) Nr. 1370/2007 
muss das Verfahren zur Gewährung der Ausgleichs-leistung 
in der allgemeinen Vorschrift einen Anreiz dafür geben, dass 
der Betreiber einer wirtschaftlichen Geschäftsführung auf-
rechterhält oder entwickelt, und dass die Personenverkehrs-
dienste in ausreichend hoher Qualität erbracht werden. 
Mittel aus dieser allgemeinen Vorschrift können nur Betrei-
ber für die Linienverkehre in Anspruch nehmen, in denen die 
Fahrgäste die Mobilitätsgarantie NRW nutzen können. Die 
Mobilitätsgarantie NRW setzt den erforderlichen Anreiz zur 
Einhaltung von Pünktlichkeitsstandards als zentrale Quali-
tätsanforderung. 
 
9 Verfahren, Abwicklung der Ausgleichsleistun-
gen, Abschlagszahlungen, Antrags- und Bewilligungs-
verfahren, Mitwirkungspflichten und Prüfrechte 
 
Der Betreiber hat separate Anträge gemäß 5.1 dieser Vor-
schrift zu stellen. 
 
 
 

 
Die Anträge auf Gewährung der Zuwendung/Zuweisung 
sind bis zum 31.07.2024 schriftlich zu stellen (Antragsformu-
lar Anlage 6). Die Stadt Detmold kann verspätete Anträge 
zulassen. Dem Antrag sind die Prognosen der Verbundor-
ganisation sowie weitere begründende Unterlagen beizufü-
gen. 
 
Auf der Grundlage der Anträge erfolgen vorläufige Bewilli-
gungen. 
 
Die Auszahlungen erfolgen frühestens nach Bestandskraft 
des jeweiligen Bescheides an das Verkehrsunter-nehmen 
nach dieser Vorschrift. 
 
Die Stadt Detmold kann auf Antrag monatliche Vorauszah-
lungen in Höhe von neun Prozent der für das Jahr 2023 vor-
läufig gewährten Zuwendungen gewähren. 
 
Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen nach 
Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift erfolgt entspre-
chend Ziff. 9.2 unter Berücksichtigung etwaiger Abschlags-
zahlungen. Dies beinhaltet auch eine Regelung zu Nachzah-
lungen bzw. zum Umgang mit Überzahlungen (Rückerstat-
tung oder Verrechnung) einschließlich etwaiger Verzinsun-
gen. 
 
9.1 Bewilligung – Form 
 
Die Gewährung bzw. Versagung der Ausgleiche erfolgt 
durch Verwaltungsakt (Bewilligungs- bzw. Versagungs-akt). 
 
9.2 Bewilligungsakt und -verfahren 
 
9.2.1 Grundsätzliche Inhalte und Nebenbestimmungen 
 
Im Bewilligungsakt wird die Höhe des Ausgleichs festgelegt 
und die Gewährung der Ausgleichszahlung geregelt, sofern 
nicht der Ausgleich versagt wird (Ziff. 9.2.4). Hierzu ergeht 
zunächst ein nur vorläufiger Bewilligungsakt (Ziff.9.2.2). Die 
endgültige Festsetzung erfolgt durch den endgültigen Bewil-
ligungsakt (Ziff. 9.2.3). Die Erfüllung der gemeinwirtschaftli-
chen Verpflichtung gemäß Ziff. 3 sowie die Einhaltung der 
Voraussetzungen nach Ziff. 4.2 werden im Bewilligungsakt 
zur Bedingung für den Ausgleich gemacht. 
 
Die Einhaltung der weiteren Anforderungen gemäß Ziff. 4.3 
wird im Bewilligungsakt zur Auflage gemacht. In dem Bewil-
ligungsakt werden ferner Regelungen, z.B. in Form von Auf-
lagen und/oder Widerrufsvorbehalten, zur Durchsetzung der 
weiteren Verpflichtungen der Betreiber nach dieser allge-
meinen Vorschrift, insbesondere zur Durchsetzung der 
Nachweis- und Kooperationspflichten nach Ziff. 9.2.3 bis 
9.2.4 getroffen. 
 
Außerdem enthält der Bewilligungsakt Regelungen für den 
Fall seiner vollständigen oder teilweisen Aufhebung (Rück-
nahme oder Widerruf) sowie – insbesondere im Fall der 
Nichterfüllung von Bedingungen und für den Fall der Über-
kompensation – für die Rückabwicklung des Ausgleichs und 
von Überzahlungen. 
 
9.2.2 Vorläufiger Bewilligungsakt 
 
Auf jeden Antrag des Betreibers ergeht nach Eingang aller 
für den Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift voll-
ständig und fristgerecht eingereichten Anträge gemäß Ziff. 9 
ein vorläufiger Bewilligungsakt für den Zeitraum, für das der 
Ausgleich begehrt wird (Bewilligungszeitraum). 
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Mit dem vorläufigen Bewilligungsakt wird der voraussichtli-
che Bewilligungsbetrag als Ausgleich vorläufig festgesetzt. 
Der vorläufige Bewilligungsakt steht unter dem Vorbehalt 
der endgültigen Bescheidung (9.2.3). 
Der voraussichtliche Bewilligungsbetrag wird aufgrund einer 
Prognose bezüglich des voraussichtlichen Anteils des jewei-
ligen Betreibers an den Mitteln nach RDT-NRW gemäß Ziff. 
6 für den Bewilligungszeitraum bestimmt. 
 
a) Voraussichtliche Rechnungswagenkm 
Die hierfür maßgeblichen, vom jeweiligen Betreiber im Be-
willigungszeitraum voraussichtlich zu erbringenden Rech-
nungswagenkm nach § 11 Absatz 2 Satz 3 Nr. 1 ÖPNVG 
NRW sind aus den dem Betreiber für den Bewilligungszeit-
raum erteilten personenbeförderungsrechtlichen Genehmi-
gungen bzw. Erlaubnissen und geltenden Fahrplänen für die 
Linienverkehre des Betreibers abzuleiten. Maßgeblich sind 
– vorbehaltlich lit. c) – die im Zeitpunkt der Antragstellung 
geltenden Genehmigungen bzw. Erlaubnisse und Fahr-
pläne. 
 
b) Voraussichtliche Nachteile 
Die voraussichtlichen Nachteile des Betreibers (vgl. Ziff. 6.4) 
sind vom Betreiber für die nach Ziff. 9.2.2 voraussichtlich zu 
erbringenden verkehrlichen Leistungen vorab zu kalkulieren 
und mit dem Antrag anhand von Vergangenheitswerten, so-
weit vorhanden, plausibel dazulegen. Hierbei sind, soweit 
vorhanden, Einnahmenprognosen der jeweiligen Verkehrs-
verbünde und -gemeinschaften zu berücksichtigen und mit 
Antragstellung vorzulegen. 
 
c) Zu berücksichtigende Leistungs- und Ertragsänderungen 
Soweit der Betreiber während des Bewilligungszeitraumes 
Verkehre aufnehmen, erweitern, reduzieren oder einstellen 
wird, ist dies bei der Ermittlung der Rechnungswagenkm so-
wie bei der Prognose der Nachteile des Betreibers grund-
sätzlich zu berücksichtigen, wenn im Zeitpunkt der Antrag-
stellung (Ziff. 9) die entsprechenden (Änderungs-)Genehmi-
gungen bzw. Fahrplanzustimmungen bestandskräftig sind 
bzw. durch Fristablauf enden bzw. (Teil-)Entbindungen be-
standskräftig vorliegen bzw. einstweilige Erlaubnisse erteilt 
wurden. 
Sofern der zuständigen Behörde zum Zeitpunkt der Erstel-
lung der vorläufigen Bewilligung eine rechtskräftige Geneh-
migung oder eine einstweilige Erlaubnis vorliegt, können die 
im Vergleich zum Zeitpunkt der Antragstellung entsprechen-
den Leistungs- und Einnahmeveränderungen im Rahmen 
der vorläufigen Bewilligung berücksichtigt werden. 
Abweichend von den Sätzen 1 und 2 können unterjährige 
Leistungsveränderungen insbesondere dann berücksichtigt 
werden, wenn die zuständige Behörde zum Zeitpunkt der Er-
stellung ihrer vorläufigen Bewilligung Anhaltspunkte dafür 
hat, dass dem Betreiber für Verkehre in ihrem Zuständig-
keitsbereich keine oder eine geänderte Anschlussgenehmi-
gung erteilt werden wird. In diesem Fall gelten folgende 
Grundsätze: 

- Im Rahmen der vorläufigen Bewilligung geht die zu-
ständige Behörde zunächst davon aus, dass unter-jäh-
rig auslaufende Liniengenehmigungen dem Betreiber 
wiedererteilt werden, der diese Genehmigungen zum 
Zeitpunkt der Antragstellung innehat. Der vorläufige 
Bewilligungsbetrag, der auf die Berücksichtigung die-
ser Verkehrsleistungen zurückzuführen ist, wird im 
Rahmen der vorläufigen Bewilligung gesondert ausge-
wiesen. 

- Wird die Anschlussgenehmigung im Anschluss an die 
vorläufige Bewilligung einem anderen als dem bisheri- 
 

 
gen Betreiber erteilt, wird der vorläufige Bewilligungs-
bescheid des bisherigen Betreibers in der Weise geän-
dert, dass der vorläufige Bewilligungsbetrag um den 
nach Maßgabe des vorstehenden Satzes gesondert 
ausgewiesenen Teilbetrag reduziert wird. 

- Wird die Anschlussgenehmigung an einen anderen 
Betreiber erteilt, dem bereits eine vorläufige Bewilli-
gung nach Maßgabe dieser Allgemeinen Vorschrift er-
teilt wurde, wird der vorgenannte Teilbetrag durch ent-
sprechende Anpassung dessen vorläufiger Bewilli-
gung auf diesen übertragen. 

- Wird die Anschlussgenehmigung an einen anderen 
Betreiber erteilt, dem bislang noch keine vorläufige Be-
willigung nach Maßgabe dieser Allgemeinen Vorschrift 
erteilt wurde, wird der vorgenannte Teilbetrag auf An-
trag durch eine vorläufige Bewilligung auf diesen über-
tragen. 

- Sollten die entsprechenden Verkehrsleitungen nach 
unterjährigem Auslaufen der Liniengenehmigungen 
gänzlich entfallen, weil sie entweder nicht wiederge-
nehmigt werden oder weil der neue Betreiber keinen 
Antrag gestellt hat, wird der vorgenannte gesondert 
ausgewiesene Teilbetrag durch Anpassung der vorläu-
figen Bewilligungen entsprechend Ziff. 6.6 auf alle Be-
treiber im Gebiet der hiesigen zuständigen Behörde 
verteilt. 
- Eine Auszahlung des nach vorstehender Maß-

gabe gesondert ausgewiesenen Teilbetrags an 
den bisherigen oder den neuen Betreiber erfolgt 
erst nach Bestandskraft der entsprechenden An-
schlussgenehmigung. 

- Sofern die Verkehrsleistungen gänzlich entfallen, 
erfolgt die Auszahlung der Anteile des gesondert 
ausgewiesenen Teilbetrags an die Betreiber im 
Gebiet der zuständigen Behörde nach Bestands-
kraft der entsprechend geänderten vorläufigen 
Bewilligungen. 

Eine unterjährige Anpassung der vorläufigen Bewilligung bei 
anderen unterjährigen Leistungs- bzw. Einnahmenverände-
rungen findet nicht statt. 
 
d) Voraussichtlicher Anteil an den Mitteln nach RDT-
NRW 
Der voraussichtliche Anteil des Betreibers an den Mitteln 
nach RDT-NRW wird auf dieser Grundlage von der 
zuständigen Behörde nach Ziff. 6.6 ermittelt. 
 
e) Voraussichtlicher Bewilligungsbetrag 
Aus den vorstehenden Regelungen ergibt sich der voraus-
sichtliche Bewilligungsbetrag. 
 
f) Vorbehalte und nachträgliche abschließende Ent-
scheidung  
Die Festsetzungen und Regelungen des vorläufigen Bewilli-
gungsaktes sind nur vorläufig und stehen unter dem Vorbe-
halt der abschließenden Entscheidung durch den endgülti-
gen Bewilligungsakt. Eine Korrektur (Erhöhung oder Redu-
zierung) des Bewilligungsbetrags durch den endgültigen Be-
willigungsakt sowie eine Rückabwicklung etwaiger Überzah-
lungen durch die mit dem endgültigen Bewilligungsakt vor-
zunehmenden Schlussrechnung bleibt ausdrücklich vorbe-
halten. Es wird darauf hingewiesen, dass sich unter ande-
rem auch bei unterjährigen Leistungsänderungen und z.B. 
auch durch Hinzukommen oder Ausscheiden von weiteren 
Betreibern während des Bewilligungszeitraumes Verände-
rungen ergeben können. 
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Ferner bleibt eine Änderung des vorläufigen Bewilligungsak-
tes für den Fall vorbehalten, dass der Betreiber Linienver-
kehre im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift vor 
Ablauf des Bewilligungszeitraumes ganz oder teilweise end-
gültig oder vorübergehend einstellt, ohne dass dies bereits 
nach vorstehender lit. c) berücksichtigt worden ist. In diesem 
Fall kann der vorläufige Bewilligungsakt durch einen weite-
ren vorläufigen oder durch den endgültigen Bewilligungsakt 
ersetzt werden, und es können der vorläufige Bewilligungs-
betrag neu festgesetzt und ggf. noch ausstehende Teilzah-
lungen/Abschläge geändert werden. 
 
9.2.3 Endgültiger Bewilligungsakt / Schlussabrechnung 
 
Mit dem endgültigen Bewilligungsakt wird die Höhe des Be-
willigungsbetrags als Ausgleich (Ziff. 5) endgültig festge-
setzt. Ferner werden unter Berücksichtigung der Teilzahlun-
gen / Abschläge ggf. noch zu leistende Nachzahlung bzw. 
die Rückabwicklung von Überzahlungen geregelt (Schluss-
abrechnung). 
a) Zeitlicher Ablauf 
Der endgültige Bewilligungsakt erfolgt, nachdem die erfor-
derlichen Daten zur 

- Ermittlung des Anteils an den Mitteln nach RDT-
NRW (vgl. Ziff.6) und 

- zur Durchführung der Überkompensationskontrolle 
nach VO (EG) Nr. 1370/2007 (vgl. Ziff. 7)  

endgültig vorliegen, spätestens aber sobald die Zuwendung 
des Landes NRW an die Stadt Detmold endgültig festgesetzt 
ist. 
b) Vorgehensweise/Datengrundlage 
Die zuständige Behörde ermittelt den endgültigen Anteil des 
jeweiligen Betreibers an den Mitteln nach RDT-NRW nach 
Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift und setzt diesen Be-
trag als Ausgleich endgültig fest. Hierbei legt sie die gemäß 
lit. c) vom Betreiber zu erbringenden Nachweise bzw. die 
gemäß lit. c) von ihr festgelegten Werte zugrunde. Soweit 
hiernach keine endgültigen Daten vorliegen, wird der end-
gültige Betrag auf der Basis der vorläufigen Daten ermittelt. 
Soweit keine vorläufigen Daten vorliegen oder diese mit er-
heblichen Unsicherheiten belastet sind, kann die zuständige 
Behörde eine eigene Schätzung der betreffenden Werte vor-
nehmen und auf dieser Basis den Betrag endgültig festle-
gen. Eine nachträgliche Korrektur dieses Betrags auf der 
Basis später verfügbarer Daten findet nicht statt. 
Die zuständige Behörde ermittelt den endgültigen Bewilli-
gungsbetrag wie folgt: Zunächst errechnet sie auf Basis der 
vorgenannten Datengrundlage für alle Betreiber die jeweili-
gen rechnerischen Anteile an den Mitteln nach RDT-NRW 
gemäß Ziff. 6.6. Sodann führt sie für alle Betreiber bzw. Ver-
kehre, gemäß Ziff. 8 die Überkompensationskontrolle unter 
Beachtung der Parameter nach Ziff. 7 sowie unter Berück-
sichtigung des Anreizes nach Ziff. 8 durch. Wenn die Über-
kompensationskontrolle auf der Grundlage eines öffentli-
chen Dienstleistungsauftrags erfolgt, legt die zuständige Be-
hörde das Ergebnis dieser Prüfung zugrunde (vgl. lit. c). So-
weit hiernach bei einem Betreiber die rechnerischen Anteile 
nach Ziff. 6.6 die Grenze der Überkompensation überschrei-
ten, wird der Ausgleich für diesen Betreiber auf den der 
Grenze der Überkompensation entsprechenden Betrag fest-
gesetzt. Die verbleibende Differenz wird sodann gemäß Ziff. 
6.7 auf die übrigen Betreiber – jeweils bis zur Grenze der 
Überkompensation – verteilt. 
 
c) Mitwirkungspflicht des Betreibers RDT-NRW 
Eine erneute Antragstellung seitens des Betreibers ist für 
den endgültigen Bewilligungsakt nicht erforderlich. Der  
 

 
Betreiber hat bis zum 15.02. des zweiten dem Bewilligungs-
zeitraum folgenden Jahres der zuständigen Behörde die er-
forderlichen Nachweise zu übergeben; im Fall von Ziff. 7 hat 
er das Ergebnis der jährlichen Überkompensationskontrolle 
aufgrund des öffentlichen Dienstleistungsauftrags mitzutei-
len, soweit die Überkompensationskontrolle nicht von der 
hiesigen Behörde selbst durchgeführt wurde oder ihr die prü-
fende Behörde das Ergebnis zur Verfügung stellt. 
 
Die zuständige Behörde kann weitere Unterlagen anfordern 
und die Angaben überprüfen. Soweit der Betreiber seinen 
diesbezüglichen Verpflichtungen nicht nachkommt, wird die 
zuständige Behörde die entsprechenden Daten aufgrund ei-
gener Bewertungen festlegen und den Ausgleich auf dieser 
Grundlage festsetzen. Alternativ kann die Behörde den Aus-
gleich ganz oder teilweise versagen. 
 
d) Schlussabrechnungen 
Ausgehend von dem endgültig festgesetzten Bewilligungs-
betrag stellt die zuständige Behörde unter Berücksichtigung 
der dem Betreiber gewährten und zugeflossenen Teilzahlun-
gen/Abschläge fest, inwieweit eine Unter- oder Überzahlung 
erfolgt ist (Schlussabrechnung). Im endgültigen Bewilli-
gungsakt wird dementsprechend eine ggf. erforderliche 
Nachzahlung gewährt oder die Rückabwicklung einer ggf. 
erfolgten Überzahlung geregelt. 
 
9.2.4 Versagung des Ausgleichs 
Wenn nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift der be-
antragte Ausgleich versagt wird, etwa im Fall der Verfristung 
oder der Verletzung von Mitwirkungspflichten oder weil die 
Voraussetzungen für eine Ausgleichsgewährung nicht vor-
liegen, ergeht eine Versagung durch Verwaltungsakt. Soweit 
bereits (Über-) Zahlungen aufgrund eines vorläufigen Bewil-
ligungsaktes erfolgt sind, werden diese rückabgewickelt. 
Dasselbe gilt im Fall der Nichterfüllung von im Bewilligungs-
akt geregelten Bedingungen sowie im Fall der Aufhebung 
(Rücknahme oder Widerruf) des Bewilligungsaktes. 
 
10 Anforderung weiterer Unterlagen und Prüfungsrecht 
der zuständigen Behörde 
Die zuständige Behörde kann die vom Betreiber nach dieser 
allgemeinen Vorschrift beizubringenden Daten, Nachweise, 
Kalkulationen, Testate u.Ä. selbst oder durch einen von ihr 
bestimmten, zur Verschwiegenheit verpflichteten bzw. zu 
verpflichtenden Dritten prüfen lassen, wenn und soweit be-
rechtigte Zweifel bestehen. Der Betreiber ist verpflichtet, auf 
Verlangen der zuständigen Behörde oder dem von ihr be-
auftragten Dritten Einblick in die hierfür notwendigen Unter-
lagen zu gewähren. 
Gemäß § 16 Abs. 7 ÖPNVG NRW unterliegt die Verwen-
dung der Mittel durch die zuständigen Behörden der Prüfung 
durch den Landesrechnungshof. Der Landesrechnungshof 
kann die Verwendung der an die Betreiber weitergeleiteten 
Mittel unmittelbar bei den Betreibern prüfen. Der Betreiber 
ist verpflichtet, diese Prüfung zu unterstützen und dem Lan-
desrechnungshof insbesondere den hierfür erforderlichen 
Einblick in die Unterlagen zu gewähren. 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Verpflichtungen des 
§ 16 Abs. 7 ÖPNVG NRW auch für die Zeit nach Erlass des 
endgültigen Bewilligungsbescheids und im Fall eines Außer-
krafttretens dieser allgemeinen Vorschrift fortgelten. 
 
11 Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 
 
11.1 Diese allgemeine Vorschrift tritt am Tag nach der Be-
kanntmachung in Kraft. Die Verpflichtung nach Ziffer 2 tritt 
zum 01.01.2024 in Kraft. 
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11.2 Der Anspruch auf Ausgleich nach Ziff. 5.1 endet am 
30.04.2024 
 
11.3 Diese allgemeine Vorschrift tritt am 16.02.2026 außer 
Kraft. Sie kann durch allgemeine Vorschrift verlängert, ge-
ändert oder aufgehoben werden. 
 
11.4 Die Stadt Detmold kann diese allgemeine Vorschrift 
und die damit verbundene Pflicht zur Anerkennung des 
Deutschlandtickets mit einer angemessenen Ankündigungs-
frist von 4 Wochen in den das Deutschlandticket betreffen-
den Regelungen außer Kraft setzen, insbesondere wenn der 
Bund oder das Land keine ausreichende Unterstützung des 
Deutschlandtickets mehr sicherstellen, um die auf Basis der 
allgemeinen Vorschrift bestehenden Ausgleichsansprüche 
vollumfänglich zu befriedigen. 
 
Anlagen  
Anlage 1: Tarifbestimmungen Deutschlandticket vom 
  7. März 2023 
Anlage 2: Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter  
  Ausgaben im öffentlichen Personennahver-
  kehr im Zusammenhang mit dem Deutsch-
  landticket im Jahr 2024 aus Bundes- und  
  Landesmitteln vom 30. November 2023  
  (Richtlinien Deutschlandticket 2024 NRW) 
Anlage 3: Ergebnisdokument der AG Kontrolle (Version 
  1.2) vom 07.07.2023 
Anlage 4: Beschluss des Koordinierungsrates zum  
  Deutschlandticket für ein bundesweites  
  Clearingverfahren zur Zuscheidung der  
  Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf 
  Basis des „Leipziger Modellansatzes“ vom 
  20.03.2023 
Anlage 5: Anlage 1 zum Beschluss des Koordinierungs-
  rates zum Deutschlandticket für ein bundes-
  weites Clearingverfahren zur Zuscheidung 
  der Einnahmen aus dem Deutschlandticket 
  auf Basis des „Leipziger Modellansatzes“ vom 
  06.04.2023 
 
Anlage 6: Antragsformular für RDT-NRW (aus Anlage 2) 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende “Allgemeine Vorschrift der Stadt Det-
mold für die Gewährung von Zuwendungen zum Aus-
gleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Perso-
nennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutsch-
landticket im Jahr 2024 in Nordrhein-Westfalen vom 
19.12.2023” wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  
 

 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 19.12.2023 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Frank Hilker 

Kr.Bl. Lippe 22.12.2023 
 
 
 
572 Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses des  
 Bebauungsplanes 
 
01-30/28 „Leopoldstraße/Lange Straße“ 
Ortsteil: Detmold-Nord 
Plangebiet: Zwischen Leopoldstraße, 

Woldemarstraße, Lange Straße, 
Bahnlinie Herford-Altenbeken 

 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Rat der Stadt Detmold in seiner 
Sitzung am 13.12.2023 gem. § 41 (1) der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen die Aufhebung des 
Aufstellungsbeschlusses mit folgendem Wortlaut beschlos-
sen hat: 
 
Der Rat beschließt den Beschluss zur Aufstellung des Be-
bauungsplans 01-30/28 „Leopoldstraße/Lange Straße“ vom 
01.09.2021 (Fb 6/298/2021) aufzuheben. 

 
Lage und Umfang des betroffenen Bereiches sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug er-
sichtlich. Für die genaue Abgrenzung des betroffenen Ge-
bietes ist die Grenzeintragung im Flurkartenauszug verbind-
lich.  
 
Der Beschluss zur Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 
kann während der Zeiten des Publikumsverkehrs im Fach-
bereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-
Brune-Haus, Zimmer 128, Hintergebäude, Rosental 21, ein-
gesehen werden. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Rates der Stadt Detmold vom 
13.12.2023 über die Aufhebung des Aufstellungsbeschlus-
ses des  
 
Bebauungsplanes 01-30/28 „Leopoldstraße/Lange 

Straße" 
Ortsteil: Detmold-Nord 
Plangebiet: Zwischen Leopoldstraße, 

Woldemarstraße, Lange Straße, 
Bahnlinie Herford-Altenbeken 

 
wird hiermit gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
 
 
Detmold, 14.12.2023 
 
Stadt Detmold 
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Der Bürgermeister 
 
 
gez. Frank Hilker 
 
Bebauungsplan 01-30/28 „Leopoldstraße/Lange Straße" 
Ortsteil:  Detmold-Nord 
Plangebiet: Zwischen Leopoldstraße, Woldemar-

 straße, Lange Straße, Bahnlinie Herford-
 Altenbeken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kr.Bl. Lippe 22.12.2023 

 
 
 
573 SATZUNG 
 über die Aufhebung der Anordnung einer Ver-
 änderungssperre für den Bereich des in Auf-
 stellung befindlichen Bebauungsplans 
 
01-30/28 „Leopoldstraße/Lange Straße“ 
Ortsteil:      Detmold-Nord 
Plangebiet: Zwischen Leopoldstraße, Woldemar-

straße, Lange Straße, Bahnlinie 
Herford-Altenbeken 

 
 
vom 14.12.2023 
 
Aufgrund des § 17 Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), das zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom 
12.07.2023 (BGBl. Nr. 176) geändert worden ist, i. V. m. §§ 
7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung  
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vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), die zuletzt durch Art. 1 
des Gesetzes vom 13.04.2023 (GV NRW S. 490) geändert 
worden ist, hat der Rat der Stadt Detmold in seiner Sitzung 
am 13.12.2023 folgende Satzung beschlossen: 
 

§1 
Die Satzung über die Anordnung einer Veränderungssperre 
vom 27.09.2022 (Kr.Bl.Lippe Nr. 358) in der Fassung der 
Verlängerung vom 25.09.2023 (Kr.Bl.Lippe Nr. 412) für den 
Bereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes 
 
01-30/28 „Leopoldstraße/Lange Straße“ 
Ortsteil:  Detmold-Nord 
Plangebiet: Zwischen Leopoldstraße, Woldemar-

straße, Lange Straße, Bahnlinie Herford-
Altenbeken 

wird aufgehoben. 
 

§ 2 
Die Aufhebung der Veränderungssperre tritt mit Bekanntma-
chung in Kraft.  

Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 16 Baugesetzbuch (BauGB) wird die vorstehende 
Satzung über die Aufhebung der Anordnung einer Verände-
rungssperre für den Bereich des in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplans 

01-30/28 „Leopoldstraße/Lange Straße“  
Ortsteil: Detmold-Nord 
Plangebiet: Zwischen Leopoldstraße, Woldemar-

straße, Lange Straße, Bahnlinie 
Herford-Altenbeken 

hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird die Satzung 
rechtsverbindlich. 

Lage und Umfang des von der Aufhebung der Verände-
rungssperre betroffenen Gebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Lageplan ersichtlich. 

Für die genaue Abgrenzung ist die Grenzeinzeichnung im 
Flurkartenauszug verbindlich.  
 
Die Satzung mit dem Flurkartenauszug wird vom Tage der 
Bekanntmachung an bei der Stadt Detmold, Fachbereich 
Stadtentwicklung, Ferdinand-Brune-Haus, Rosental 21, 1. 
Etage, Hintergebäude, zu jedermanns Einsicht bereitgehal-
ten. 

Hinweise 

Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB 
über die form- und fristgemäße Geltendmachung etwaiger  
 
 
Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögens-
nachteile durch die Veränderungssperre nach § 18 BauGB 
und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen der Ent-
schädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendma-
chung wird hingewiesen. 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- u. Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekom-
men dieser Satzung gem. § 7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf 
von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt; 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden; 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

Detmold, 14.12.2023 

Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Frank Hilker 
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Bebauungsplan 01-30/28 „Leopoldstraße/Lange Straße“  
Ortsteil:   Detmold-Nord 
Plangebiet:  Zwischen Leopoldstraße, Wolde- 
   marstraße, Lange Straße, Bahnlinie 
   Herford-Altenbeken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kr.Bl. Lippe 22.12.2023 
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574 Allgemeinverfügung Feuerwerk 2023 
 
Allgemeinverfügung 
 
 
der Stadt Detmold über das Verbot der Verwendung von 
pyrotechnischen Gegenständen in den in Ziffer 1 dieser 
Allgemeinverfügung bezeichneten Bereichen der Det-
molder Innenstadt 
 
Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau und Befug-
nisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbehördengesetz 
(OBG) – in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG 
NRW) erlässt der Bürgermeister der Stadt Detmold als örtli-
che Ordnungsbehörde für Silvester 2022 und Neujahr 2023 
folgende Allgemeinverfügung über das Verbot der Verwen-
dung von pyrotechnischen Gegenständen: 
 

1. Die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände 
der Kategorie F2 im Sinne von § 3a Abs. 1 Nr. 1 b 
des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
(Sprengstoffgesetz - SprengG) auf allen öffentli-
chen Straßen, Wegen und Plätzen sowie in öffent-
lichen Anlagen in dem aus der als Anlage beige-
fügten Karte ersichtlichen Bereich ist in der Zeit 
vom 31.12.,  20:00 Uhr bis zum 01.01. 03:00 Uhr 
eines jeden Jahres untersagt.  
Die Karte ist Bestandteil dieser Allgemeinverfü-
gung. 

 
Nachrichtlich wird der Geltungsbereich beschrei-
ben als Bereich 

 
a) Innenstadt, begrenzt durch die Straßen Pau-

linenstraße, Willy-Brandt-Platz, Hornsche 
Straße, Leopoldstraße, Behringstraße, Wo-
tanstraße (sog. Innenstadtring),  
 

b) Kaiser-Wilhelm-Park, begrenzt durch die 
Straßen Paulinenstraße, Bismarckstraße, 
Hermannstraße und Heinrich-Drake-Straße 

 
2. Anordnung der sofortigen Vollziehung 

 
Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird ge-
mäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung angeordnet. Eine etwa eingelegte Klage hat 
daher keine aufschiebende Wirkung. 
 

3. Zwangsmittelandrohung 
 
Für jedes Mitführen von pyrotechnischen Gegen-
ständen unter Verstoß gegen diese Verfügung wird 
hiermit das Zwangsmittel des unmittelbaren 
Zwangs in Form der Wegnahme und Vernichtung 
der mitgeführten pyrotechnischen Gegenstände 
angedroht. 
 

4. Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Absatz 
4 Satz 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land NRW (VwVfG NRW) einen Tag 
nach der Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
Die Bekanntgabe erfolgt durch Veröffentlichung im 
Kreisblatt, Amtsblatt des Kreises Lippe. Im Internet 
ist sie einsehbar unter www.detmold.de.  

 
Begründung: 

 
Zu Ziffer 1.: 
 
Die Stadt Detmold ist gem. der §§ 1, 3 und 5 OBG als örtli-
che Ordnungsbehörde für Gefahrenabwehrmaßnahmen zu-
ständig.  
 
Gem. § 14 Abs. 1 i. V. m. § 14 Abs. 2 OBG können die Ord-
nungsbehörden geeignete Maßnahmen treffen, um eine im 
Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit o-
der Ordnung abzuwehren.  
 
Darüber hinaus kann gem. § 24 Abs 2 Ziffer 1 und 2 der Ers-
ten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) die zu-
ständige Behörde anordnen, dass pyrotechnische Gegen-
stände der Kategorie F 2 in der Nähe von Gebäuden und 
Anlagen, die besonders brandempfindlich sind, und der Ka-
tegorie F 2 mit ausschließlicher Knallwirkung in bestimmten 
dichtbesiedelten Gebieten oder Teilen von Gemeinden zu 
bestimmten Zeiten auch am 31. Dezember und am 01. Ja-
nuar nicht abgebrannt werden dürfen.  
 
Der unter Buchstabe a) beschriebene Bereich der Innen-
stadt ist als Kern des Detmolder Stadtgebietes geprägt von 
historischer Bebauung, teilweise in Fachwerkbauweise. Die 
Bebauung ist dicht und überwiegend direkt aneinander an-
grenzend. Neben Geschäftshäusern ist auch eine hohe 
Dichte an Wohnbebauung gegeben. 
 
Der Innenstadtbereich und der Kaiser-Wilhelm-Park (Buch-
stabe b)) werden für Feierlichkeiten und Treffen regelmäßig 
von der Bevölkerung genutzt. Gerade in der Silvesternacht 
kommt es regelmäßig zum Aufeinandertreffen größerer Per-
sonengruppen, von denen auch Feuerwerk unkontrolliert 
gebraucht wird.  
 
Darüber hinaus weist die Innenstadt von Detmold die 
höchste Denkmaldichte im Land Nordrhein-Westfalen auf. 
Gerade in diesen historischen Bereichen und der beschrie-
benen dichten Bebauung und hohen Bevölkerungsdichte ist 
von einer besonderen Brandempfindlichkeit im Sinne der 1. 
SprengV auszugehen, da mit einer schnellen Brandausbrei-
tung gerechnet werden muss.   
 
Bei ungehindertem Ablauf des Geschehens ist mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass 
zu jedem Jahreswechsel zahlreiche Personen die beschrie-
benen Bereiche aufsuchen werden und dort auf öffentlichen 
Verkehrsflächen pyrotechnische Gegenstände der Katego-
rie F2 verwenden werden, obwohl sie aufgrund der dichten 
Bebauung und der Menschenmengen weder die erforderli-
chen Sicherheitsabstände von Personen freihalten können 
noch gewährleisten können, dass keine Personen von Quer-
schlägern oder den Resten abgebrannter Raketen getroffen 
werden. 
 
Nach den Erfahrungen der früheren Jahre ist zudem mit der 
Verwendung nicht zugelassener Feuerwerkskörper unter 
Verstoß gegen § 5 Abs. 1 des Sprengstoffgesetzes 
(SprengG) zu rechnen. 
 
Schließlich ist auch damit zu rechnen, dass in nicht geringer 
Zahl pyrotechnische Gegenstände gezielt gegen Personen 
– insbesondere Einsatzkräfte – gerichtet werden. 
 
Dieses Verhalten verursacht erhebliche Gefahren für Leben 
und Gesundheit von Feiernden sowie von  Einsatzkräften. 
Erheblich ist auch die Gefährdung der Funktionsfähigkeit 
staatlicher Organe in Gestalt von Polizei und  



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 757 
 

 

 
Rettungsdiensten, die durch einen »Beschuss« ihrer Kräfte 
mit Feuerwerkskörpern unmittelbar in ihrer Einsatzfähigkeit 
und Aufgabenerledigung beeinträchtigt werden.  
 
Die Frage des Vorliegens einer konkreten Gefährdung ist 
hier besonders vor dem Hintergrund der hohen Wertigkeit 
der durch das Feuerwerksverbot zu schützen beabsichtigten 
Rechtsgüter zu bewerten. Nach allgemein anerkannter 
rechtlicher Auffassung sind die Anforderungen an einen 
Grundrechtseingriff (hier allgemeine Handlungsfreiheit) ge-
ringer, desto höher das zu schützende Rechtsgut ist. Der 
Schutz von Leben und Gesundheit von Personen und Ein-
satzkräften, sowie der Schutz der historischen Bausubstanz 
und der Schutz vor irreversiblen Schäden an dieser sind hier 
als deutlich höherwertiger einzustufen, als ein temporäres 
und räumlich begrenztes Feuerwerksverbot. 
 
Die Entscheidung ist gem. § 14 OBG und § 24 Abs. 2 
SprengV in mein Ermessen gestellt. Dieses Ermessen habe 
ich pflichtgemäß ausgeübt und mich zu dieser Verfügung 
entschlossen. 
 
Das Verwendungsverbot von pyrotechnischen Gegenstän-
den ist ferner auch gem. § 15 OBG verhältnismäßig. Die 
Maßnahme verfolgt den legitimen Zweck der Gefahrenab-
wehr und ist zum Schutz der Allgemeinheit auch geeignet. 
Sie ist weiterhin gegenüber anderen in Frage kommenden 
Mitteln das Mittel, das die Allgemeinheit am wenigsten be-
einträchtigt. Aufklärungs- und Informationskampagnen hin-
sichtlich der Gefährlichkeit von Feuerwerkskörpern haben in 
der Vergangenheit nicht den gewünschten Erfolg gebracht. 
Weiterhin ist die Gefahr durch Feuerwerk in der Öffentlich-
keit allgemein bekannt. Trotzdem kommt es immer wieder 
zu Verletzungen und Schäden durch unsachgemäßen Feu-
erwerksgebrauch, besonders unter Alkoholeinfluss. 
 
Bei Personen, die sich nicht zugelassene Feuerwerkskörper 
beschaffen, oder die Feuerwerkskörper gegen Personen 
richten, ist aufgrund der i.d.R. zumindest bedingt vorsätzli-
chen Begehungsform anzunehmen, dass sie Gesundheits-
gefahren für sich und andere billigend in Kauf nehmen. 
 
Mittel des Strafrechts oder des Ordnungswidrigkeitenrechts 
sind nicht geeignet, die in der konkreten Situation zu be-
fürchtenden Gesundheitsschäden zu verhindern. Sie waren 
auch bislang schon grundsätzlich möglich, haben aber keine 
erkennbare Wirkung gehabt. Wesentliche Ursache dafür ist 
der Umstand, dass eine konkrete Zuordnung einzelner Feu-
erwerkskörper zu identifizierten Personen unter den Bedin-
gungen der Silvesternacht mit Dunkelheit und hohen Perso-
nendichten weder für die Geschädigten noch für sonstige 
Zeugen oder die Einsatzkräfte möglich ist. 
 
Die Allgemeinverfügung richtet sich an alle Personen, die 
sich in dem bezeichneten Bereich aufhalten und pyrotechni-
sche Gegenstände im Sinne dieser Verfügung mit verwen-
den wollen. 
 
Maßnahmen gegen Störer oder durch eigene Maßnahmen 
der Ordnungsbehörden sind nicht rechtzeitig möglich: Ist ein 
Feuerwerkskörper einmal missbräuchlich gezündet, so ist es 
i. d. R. zu spät für sichernde Maßnahmen zum Schutz der 
oben genannten Rechtsgüter. Die missbräuchliche Verwen-
dung von Feuerwerkskörpern erfolgte regelmäßig im Schutz 
der Dunkelheit und vielfach aus Personengruppen heraus, 
so dass die entsprechenden Störer nicht rechtzeitig vor dem 
Schadenseintritt erkannt werden können. 
 

 
In zeitlicher und räumlicher Hinsicht ist die Maßnahme auf 
das erforderliche Maß beschränkt. 
 
Im Laufe der späteren Abendstunden steigt die Zahl der Per-
sonen an, die sich im Geltungsbereich des Verbotes auf öf-
fentlichen Flächen aufhalten und den Jahreswechsel auf der 
Straße feiern möchten. Diese verbleiben dort in großer Zahl 
bis etwa ein Uhr. Nachfolgend sinken die Besucherzahlen 
zwar erheblich, es verbleiben aber immer noch viele Men-
schen bis in die frühen Morgenstunden auf den Straßen und 
Plätzen – teilweise abhängig von der Wetterlage. Diese Per-
sonen waren in vergangenen Jahren zu einem großen Anteil 
erheblich alkoholisiert. 
 
Mit einem Beginn des Verbotes erst um 20:00 Uhr wird es 
den Bewohnerinnen und Bewohnern der fraglichen Bereiche 
zugleich ermöglicht, Gäste zu empfangen und mit ihnen auf 
privaten Flächen das mitgebrachte Feuerwerk abzubren-
nen. Andererseits werden sie auch nicht nennenswert darin 
eingeschränkt, Silvesterfeiern außerhalb der Verbotszone 
zu besuchen und dazu eigenes Feuerwerk mitzubringen. 
 
Ein früheres Ende des Verbotes kommt nicht in Betracht, ob-
wohl die Personenzahlen erfahrungsgemäß ab etwa ein Uhr 
sinken: Die verbleibenden Personen sind aufgrund ihrer Al-
koholisierung wegen des damit abnehmenden Reaktions-
vermögens zum einen stärker gefährdet, zum anderen er-
höht die alkoholbedingte Enthemmung zugleich die Neigung 
zu einem bestimmungswidrigen Gebrauch von Feuerwerks-
körpern. 
 
In dem umschriebenen Bereich können bereits aufgrund der 
örtlichen Verhältnisse in schmalen Gassen die sprengstoff-
rechtlichen Sicherheitsabstände kaum oder gar nicht einge-
halten werden. So sind im fraglichen Bereich zahlreiche 
Straßen und Gassen weniger als 8 Meter breit. 
Darüber hinaus ist dort an Silvester mit Personenzahlen und 
–dichten zu rechnen, die eine zulassungskonforme Verwen-
dung von Feuerwerkskörpern unmöglich machen. Letzteres 
gilt auch für die größeren Freiflächen innerhalb des Berei-
ches wie etwa den Kaiser-Wilhelm-Park und den Marktplatz. 
Diese würden zwar flächenmäßig u. U. das Abbrennen von 
Feuerwerkskörpern zulassen, sie werden aber speziell zum 
Jahreswechsel von einer Vielzahl von Personen aufgesucht, 
so dass pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 
auch dort nicht ohne Gefahren für Verwender und Dritte ab-
gebrannt werden kann. Angesichts der hohen Personenzah-
len kommt die Herausnahme einzelner, zuletzt schwächer 
frequentierter Flächen wie etwa des Marktplatzes aus dem 
Geltungsbereich nicht in Betracht, weil Verdrängungseffekte 
aus den umliegenden gesperrten Bereichen sicher zu erwar-
ten wären. 
 
Unter Abwägung aller Beteiligteninteressen ist die Maß-
nahme auch angemessen. Sie ist nur auf bestimmte Berei-
che im Stadtgebiet beschränkt und stellt gegenüber einem 
generellen Feuerwerksverbot das mildere Mittel dar. Das 
Schutzinteresse der Allgemeinheit überwiegt hier erkennbar 
dem Interesse Einzelner, gerade in den beschriebenen Ver-
botsbereichen Feuerwerk zu verwenden.  
 
Zu Ziffer 2.: 
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung meiner Verfügung 
ist gemäß § 80 Absatz 2 Nummer 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung im öffentlichen Interesse geboten. Ein gegen 
diese Verfügung eingelegter Rechtsbehelf entfaltet somit 
keine aufschiebende Wirkung. 
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Angesichts der Gefährdung der Rechtsgüter Leben und Ge-
sundheit kann der Ausgang eines etwaigen verwaltungsge-
richtlichen Verfahrens nicht abgewartet werden. Das private 
Interesse am Abbrennen von Feuerwerk im öffentlichen Be-
reich sowie am Transport von Feuerwerkskörpern in dem 
gesperrten Bereich muss dabei zurückstehen. 
 
Das Interesse des Einzelnen an einer aufschiebenden Wir-
kung eines Rechtsbehelfs ist in dieser Situation geringer zu 
gewichten. 
 
Zu Ziffer 3.: 
 
Die Androhung von Zwangsmitteln erfolgt auf der Grundlage 
der §§ 55, 58, 62 und 63 des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen. Für Verstöße ge-
gen das Mitführgebot wird das Zwangsmittel des unmittelba-
ren Zwanges angedroht. 
 
Andere Zwangsmittel führen nicht zum Zweck oder sind un-
tunlich: Zur Erreichung des Zwecks dieser Verfügung - den 
räumlichen Geltungsbereich von Feuerwerkskörpern der 
Kategorie F2 frei zu halten – ist die Festsetzung und ggf. 
Beitreibung eines Zwangsgeldes ungeeignet, weil das ent-
sprechende Verfahren zu viel Zeit beansprucht, um noch 
rechtzeitig in der Silvesternacht Wirkung zu entfalten. 
 
Eine der Wegnahme vorgeschaltete Aufforderung, sich mit 
den mitgeführten Feuerwerkskörpern aus der Verbotszone 
zu entfernen, ist ebenfalls ungeeignet oder untunlich, da die 
Befolgung dieser Aufforderung nur mit hohem Zeitaufwand 
zu kontrollieren wäre, und die Bindung der Einsatzkräfte an 
einen einzelnen „Fall“ die Effektivität der behördlichen Auf-
gabenerledigung insgesamt gefährden würde. 
 
Eine Sicherstellung mit anschließender Verwahrung anstelle 
der Vernichtung erscheint angesichts des damit verbunde-
nen Verwaltungsaufwandes und der entsprechenden Ver-
waltungsgebühren von mindestens 25 Euro (§ 15 Abs. 1 Ziff, 
13, 14 der Verordnung zum Verwaltungsvollstreckungsge-
setz NRW) unverhältnismäßig und typischerweise auch 
nicht im Interesse des Schuldners. Dabei ist auch zu berück-
sichtigen, dass eine Abholung dieser Feuerwerkskörper erst 
am nächsten Werktag möglich wäre, wenn ein bestim-
mungsgemäßer Einsatz für Endverbraucher erst wieder zum 
nächsten Jahreswechsel zulässig wäre. Vor einer etwaigen 
Festsetzung und Anwendung des Zwangsmittels ist ohnehin 
zu prüfen, ob dieses auch im konkreten Einzelfall verhältnis-
mäßig ist, so dass atypische Sachverhalte auf dieser Ebene 
berücksichtigt werden können. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Min-
den erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht 
Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 3240, 
32389 Minden) schriftlich oder dort zur Niederschrift des Ur-
kundenbeamten der Geschäftsstelle oder durch Übertra-
gung eines elektronischen Dokuments nach Maßgabe des § 
55a der Verwaltungsgerichtsordnung –VwGO- und der Ver-
ordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsver-
kehr-Verordnung – ERVV) vom 24.11.2017 (BGBI. S. 3803) 
einzureichen. 
 

 
Detmold, 19.12.2023 
 
 
Frank Hilker 
Bürgermeister der Stadt Detmold 
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Kr.Bl. Lippe 22.12.2023 
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